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1. EINLEITUNG 

In seinem Rundschreiben vom 30. März 2009 (Anhang 1) hat der Innenminister 
gemeinsam mit dem Umweltminister die Gemeinden darauf hingewiesen, dass das 
Gesetz vom 22. Mai 2008 relative à certains plans et programmes sur 
l’environnement (SUP-Gesetz) auch für Planungen auf Gemeindeebene gilt. 

Die Neufassung des PAG liegt laut Gesetz vom 12. Juli 2004 in der Verantwortung 
der Gemeinden. Daher sind sie auch laut den Bestimmungen des Artikel 4.1. des 
SUP-Gesetzes für die Durchführung der entsprechenden strategischen 
Umweltprüfung zuständig. Der hier vorliegende Leitfaden wurde ausgearbeitet von 
der Abteilung Umwelt  des Ministère du Développement durable et des 
Infrastructures (MDDI). Begleitend unterstützt in der Ausarbeitung wurde sie vom 
Innenministerium in seiner Funktion als Aufsichtsbehörde der Gemeinden. 

Der hier vorliegende Leitfaden versteht sich als Ergänzung des oben genannten 
Rundschreibens und ist von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe aus Vertretern beider 
Ministerien erstellt worden. Dabei wurde besonderen Wert darauf gelegt, den schon 
jetzt sehr hohen Planungsaufwand der Gemeinden nicht unnötig zu vergrößern, 
respektiv die im Rahmen der Vorarbeiten (étude préparatoire) zum PAG zu 
erbringenden Leistungen bestmöglich zu nutzen. 

Im Folgenden wird deutlich, dass keinesfalls das gesamte projet de PAG einem 
Umweltbericht laut Artikel 5 des SUP-Gesetzes unterzogen werden muss: Diese 
Auflage gilt nur für diejenigen Teile des Gemeindegebietes für die im Rahmen des 
Vorprüfungsverfahrens (Umwelterheblichkeitsprüfung) festgestellt wurde, dass bei 
der Durchführung der in diesem Gebiet vorgesehenen Planung erhebliche negative 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 

Der hier vorliegende Leitfaden bezieht sich ausschließlich auf die Neufassung des 
PAG gemäss dem modifizierten Gesetz vom 19. Juli 2004 concernant 
l’aménagement communal et le développement durable. Dieses Gesetz ist 
Gegenstand einer Überarbeitung. Ist diese abgeschlossen, so muss 
selbstverständlich auch dieser Leitfaden überarbeitet und angepasst werden. Der hier 
vorliegende Leitfaden ist in zwei Teile gegliedert. 

Der erste Teil beschreibt den Ursprung, die Zielsetzungen, den rechtlichen Rahmen, 
die Aufgaben und die Inhalte der Strategischen Umweltprüfung (SUP). Dieser Teil ist 
in erster Linie als allgemeine Information für die Gemeindeverantwortlichen und 
interessierte Bürger gedacht. 

Im zweiten Teil, der technischer Natur ist, wird die Durchführung des SUP-Verfahrens 
detailliert beschrieben. Dieser Teil richtet sich vor allem an die Gemeindetechniker 
und die akkreditierten Planungsbüros, die die Vorprüfung erstellen oder im Auftrag 
der Gemeinden den Umweltbericht ausarbeiten sollen. Die Umweltabteilung des 
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MDDI wird außerdem auf dieses Kapitel zurückgreifen, um Aufgrund des Artikels 6.3. 
das Ausmaß und den Detaillierungsgrad der Informationen, die der Umweltbericht 
beinhalten soll zu begutachten. Der zweite Teil wird ergänzt durch eine Reihe von 
Arbeitshilfen in Form von Tabellen, welche die zügige Durchführung des 
Prüfverfahrens erleichtern sollen.  
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2. DIE STRATEGISCHE UMWELTPRÜFUNG  

2.1. URSPRUNG UND ZIELSETZUNGEN DER SUP 

Unter der generellen Zielsetzung der Erhaltung und des Schutzes der Umwelt, bzw. 
der Verbesserung ihrer Qualität, dem Schutz der menschlichen Gesundheit sowie der 
rationellen Verwendung der natürlichen Ressourcen hat das Europäische Parlament 
und der Rat eine Richtlinie erlassen, nach der die Bewertung der möglichen 
Auswirkungen von Plänen und Programmen auf die Umwelt zu erfolgen hat. 

Der Hintergrund zu dieser Richtlinie besteht darin, dass in der Vergangenheit in 
vielen Mitgliedsländern Aspekte des Umweltschutzes nicht bereits im Zuge von 
Planungsschritten, sondern erst bei Vorliegen von konkreten Projekten (z.B. im 
Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)) geprüft und berücksichtigt 
wurden. Die Auseinandersetzung mit möglichen Umweltfolgen fand somit in vielen 
Mitgliedsländern erst zu einem Zeitpunkt statt, an dem schon Weichenstellungen für 
die Umwelt beeinträchtigende Maßnahmen getroffen wurden. 

Um die Mitgliedsstaaten anzuhalten, Umweltaspekte bereits zu einem 
frühestmöglichen Zeitpunkt in ihre Planungen einfließen zu lassen und bei ihren 
Entscheidungen zu berücksichtigen, wurde somit im Jahr 2001 die Richtlinie „über 
die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme“1 erlassen. 

Das erklärte Ziel der SUP-Richtlinie besteht also darin, bei der Erarbeitung der 
jeweiligen Pläne und Programme möglichst früh Informationen über potentielle 
erhebliche Umweltauswirkungen zu erhalten um somit bereits auf der Planungsebene 
vorbeugend handeln zu können. Desweiteren zielt die Richtlinie darauf ab, die 
Öffentlichskeitbeteiligung zu fördern und zur Schärfung des umweltspezifischen 
Problembewusstseins sowohl auf der Planungsebene als auch der 
Entscheidungsebene beizutragen. 

Eine SUP ist demnach kein klassisches Prüfinstrument wie die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die Vorhaben auf ihre umweltrelevanten 
Auswirkungen untersucht. Bei der SUP handelt es sich vielmehr um eine 
prozessbegleitende Umweltfolgenabschätzung, bei der ausgehend von den 
Umweltkenngrößen (Ist-Zustand) die jeweiligen Planungsschritte auf ihr 
Umweltrisiko hinterfragt werden. 
Eine SUP ist also ganz klar keine vorverlegte UVP oder FFH-Verträglichkeitsprüfung, 
und kann diese auch nicht ersetzen. Richtig ist aber auch, dass bei einer bereits 
vorliegenden SUP der Untersuchungsaufwand einer nachfolgenden UVP oder FFH-
Verträglichkeitsstudie geringer ist.  

                                                 
1 Richtlinie einsehbar unter: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28036_de.htm 
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Neu an der Richtlinie ist auch die Verpflichtung zu einem Umweltmonitoring, d.h. zu 
einer periodischen Überprüfung, ob in Folge der jeweiligen Planumsetzung 
erhebliche Umweltauswirkungen feststellbar sind.  

Für die Gemeinden ergeben sich dadurch generell allerdings keine wesentlichen 
zusätzlichen Aufgabenstellungen, da es ohnedies eine Verpflichtung zur periodischen 
Überprüfung bzw. Überarbeitung der PAG’s gibt. 

2.2. INHALT UND AUFGABE DER SUP 

Die Kernaussage der SUP-Richtlinie, welche in luxemburgisches Recht2 durch das 
Gesetz vom 22. Mai 2008 umgesetzt wurde, besteht darin, dass jene Auswirkungen 
von Plänen und Programmen, die als erheblich vermutet werden, 

• ermittelt, 

• beschrieben und 

• bewertet werden müssen. 

Sowohl im Planerstellungsverfahren als auch bei der Beschlussfassung müssen in 
der Folge die erkannten erheblichen Umweltauswirkungen berücksichtigt werden, 
wobei dann auch vernünftige Maßnahmen und/oder Alternativen ermittelt, 
beschrieben und bewertet werden müssen, die sicherstellen sollen, dass diese 
erheblichen Umweltauswirkungen verhindert, verringert oder weitest möglich 
ausgeglichen werden.  

Gemäß der Artikel 5f und 6 Absatz 1 der SUP-Richtlinie muss bei der Betrachtung 
möglicher erheblicher Auswirkungen ein breites Spektrum an Schutzgütern 
berücksichtigt werden. Sie werden in den Artikeln 5 und 6 des SUP-Gesetzes 
aufgezählt. 

Dabei sollten jene Planungsaspekte bereits im Vorfeld ausgeschieden werden, bei 
denen die Möglichkeit erheblicher Umweltauswirkungen nicht ausgeschlossen 
werden kann, bzw. es sollte möglich werden, auf Basis des Wissensinputs im 
Rahmen der SUP den erkannten Umweltrisiken planerisch frühzeitig auszuweichen. 
Das Ziel sollte ein Planungsergebnis (PAG) sein, das sowohl in der Summe 
seiner Vorhaben als auch der im einzelnen angedachten Planungsvorhaben 
(PAP) als grundsätzlich umweltverträglich bezeichnet werden kann. 

Die Prüfung der jeweiligen Umweltaspekte / Umweltauswirkungen wird dabei in der 
Regel auf genereller Ebene und nicht auf Detailebene erfolgen, da auch die 
Planungen in der Regel generelle Rahmenaussagen beinhalten. Inhaltlich detaillierte 
Prüfschritte und Untersuchungen sollen daher gegebenenfalls den nach wie vor 
erforderlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben (in der Regel UVP´s bzw. 

                                                 
2 SUP-Gesetz einsehbar unter: http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0082/a082.pdf#page=2 
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FFH-Verträglichkeitsprüfungen), die sich auf konkrete Projektinhalte stützen und im 
Falle möglicher erheblicher Umweltauswirkungen auch konkrete Gegenmaßnahmen 
z.B. auf Basis von Auflagen anordnen können. 

Im Bezug auf die Planungsaufgaben der Gemeinde liegt demnach das Hauptziel  des 
SUP-Verfahrens darin, die unterschiedlichsten Umweltaspekte in allen 
Verfahrensschritten zu bedenken und zu berücksichtigen, wobei dies insbesondere 
im Hinblick auf die Beschlussfassung zum Projet de PAG im Gemeinderat gilt. 

2.3. RECHTLICHER RAHMEN 

Im SUP-Gesetz vom 22. Mai 2008 ist festgehalten, dass Umweltaspekte sowohl bei 
der Ausarbeitung als auch bei der Beschlussfassung von Plänen und Programmen 
berücksichtigt werden müssen. Betroffen davon sind alle Pläne und Programme, die 
aufgrund von Rechts- und Verwaltungsvorschriften erstellt werden müssen und: 

a) die in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Energie, Industrie, 
Verkehr, Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft, Telekommunikation, 
Fremdenverkehr, Raumordnung oder Bodennutzung den rechtlichen Rahmen für 
die Genehmigung von UVP pflichtigen Projekten laut Anhängen I und II der 
directive modifiée  85/337/CEE bilden,(in Luxemburg wird meist der Ausdruck: 
directive 97/11 gebraucht: dies entspricht dem Titel einer rezenteren Fassung der 
Richtlinie)  

oder 

b) die laut Artikel 12 des nationalen Naturschutzgesetzes, angesichts ihrer 
voraussichtlichen Auswirkungen auf europäische, nationale und kommunale 
Schutzgebiete einer Naturverträglichkeitsprüfung zu unterziehen sind. 

Zu a) 

Die Umsetzung der directive modifiée 85/337/CEE wurde in Luxemburg 
hauptsächlich über zwei Gesetze sicher gestellt: die commodo–incommodo–
Gesetzgebung vom 10 Juni 1999 und das règlement grand-ducal vom 7 März 2003 
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement sowie das Gesetz vom 29. Mai 2009 concernant l’évaluation des 
incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers, 
ferroviaires et aéroportuaires und das règlement grand-ducal vom 22 Januar 2010 
déterminant les critères sur base desquels les projets d’infrastructures de transports 
font l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement. 

Im Falle von PAG’s, die eine oder mehrere Zonen vorsehen, in welchen Projekte, die 
unter diese beiden Kategorien fallen, durchgeführt werden können, ist erst zu 
überprüfen, ob die entspechenden Flächen nicht bereits ganz oder teilweise im 
Rahmen einer SUP-Evaluierung der im Kontext der Landesplanung erstellten plans 
directeurs sectoriels bewertet wurden. 



LEITFADEN SUP 
 

 

 

  -8- 

Die SUP-Richtlinie weist darauf hin, dass das gleiche Vorhaben in einem gleichen 
Detaillierungsgrad nicht doppelt evaluiert werden soll.  

Zu b) 

Der Umgang mit nationalen und internationalen Naturschutzgebieten im Rahmen der 
SUP wird im Kapitel 4 des vorliegenden Leitfadens beschrieben. Auch hier gilt, dass 
nur dann geprüft werden muss, wenn eine Evaluierung des entsprechenden Gebietes 
noch nicht durchgeführt wurde. 

Der Artikel 2, Absatz 3 des Gesetzes übernimmt aus der Richtlinie eine Präzisierung, 
die bei der Ausweisung kleiner Gebiete auf lokaler Ebene respektiv bei geringfügigen 
Veränderungen der in Artikel 2.2. vorgesehenen Pläne und Programme zum Tragen 
kommen soll. Hier heißt es, dass die betreffenden Planungen nur dann einer 
Umweltprüfung unterzogen werden müssen, wenn die verantwortliche Behörde – und 
dies nach Stellungnahme des Nachhaltigkeitsministers – feststellt, dass sie 
voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen nach sich ziehen werden (z.B. 
geringfügige Änderungen der zone verte). 

Der Leitfaden bringt in Kapitel 3 Vorschläge, wie im Rahmen der Vorstufen zur 
eigentlichen SUP (Umwelterheblichkeitsprüfung) mit diesen Fragestellungen 
umzugehen ist. 

2.4. PROZEDUR 

Dieses Kapitel beinhaltet Hinweise darüber, wie die generellen Vorschriften des SUP-
Gesetzes: 

• zur Entscheidung, ob eine SUP durchgeführt werden soll oder nicht; 

• zur Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden; 

• zur Berücksichtigung der SUP bei der Beschlussfassung eines Planes oder 
Programmes; 

bei der Ausarbeitung und Beschlussfassung von PAGs berücksichtigt werden sollen. 
Die Artikel 2 bis 14 des SUP-Gesetzes werden zu diesem Zweck in der Perspektive 
„PAG“ interpretiert und kommentiert. 

Dabei wurde versucht, die Prozedur zur SUP soweit wie möglich in die vom Gesetz 
von 2004 über Gemeindeplanung vorgesehene Genehmigungsprozedur zu 
integrieren. Außerdem wird die Berücksichtigung der SUP bei den – im Gesetz von 
2004 über Naturschutz beschriebenen - Interventionen des für Umwelt zuständigen 
Ministers zum PAG beschrieben (Artikel 5 Naturschutzgesetz). 

In der Regel gilt der PAG erst durch den vote définitif des Gemeinderates als 
angenommen. Rechtkräftig wird er jedoch erst – wie in Artikel 18 des 
Gemeindeplanungsgesetzes ferstgehalten – durch den Beschluss Innenministers, der 



LEITFADEN SUP 
 

 

 

  -9- 

nach dem vote définitif des PAG durch den Gemeinderat (respektiv nach der 
Stellungnahme des Innenministers zu Reklamationen, die eventuell nach diesem vote 
définitif vorgebracht wurden) genommen wird.  

Das heißt, dass der gesamte Konsultationsprozess, der im Artikel 7 und 8 des SUP-
Gesetzes vorgesehen ist, vor dieser Beschlussfassung abgeschlossen sein muss.  

ENTSCHEID ZU DURCHFÜHRUNG ODER NICHT DURCHFÜHRUNG EINER SUP 

Hier kommen die Punkte 2., 3., 6. und 7. des Artikels 2 zur Anwendung. 

Ausgangsbasis zur Interpretation des Gesetzes ist hier, dass das gesamte Planwerk 
„PAG“ im Prinzip unter den Anwendungsbereich des SUP Gesetzes fällt. Welche 
Teile des Gemeindegebietes, respektiv welche Zonen des PAG, in diesem Rahmen 
einem Umweltbericht unterzogen werden müssen, wird erst nach der Durchführung 
der Umwelterheblichkeitsprüfung festgelegt. 

Was die unter Punkt 3 des Artikels 2 erwähnten „kleine Zonen auf lokaler Ebene“ 
betrifft, die gegebenenfalls als solche nicht einer SUP-Pflicht unterliegen, wird – in 
Anbetracht der Ungenauigkeit des Kriteriums der Größe eines Gebietes – der 
Gemeinde empfohlen, auch diese Zonen in einem ersten Schritt bei der 
Umwelterheblichkeitsprüfung, im Rahmen der Analyse des PAG, mit zu 
berücksichtigen. 

Wenn es sich auf Grund dieser Untersuchung ergibt, dass das betreffende Gebiet 
nicht im Rahmen der SUP berücksichtigt werden muss, ist seine Behandlung im 
weiteren Verlauf des Verfahrens überflüssig.  

Kann eine erhebliche Umweltauswirkung jedoch nicht eindeutig ausgeschlossen 
werden, hat die Gemeinde die Möglichkeit, unter Verweis auf Punkt 3, Artikel 3 des 
Gesetzes  eine Stellungnahme des für Umwelt zuständigen Ministers bezüglich des 
Untersuchungsrahmens einzuholen. 

ERSTELLEN DES UMWELTBERICHTES (RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES) 

Wie einleitend dargestellt, bildet die strategische Umweltprüfung einen 
prozessbegleitende Umweltfolgenabschätzung des geplanten PAG. 

Der wesentlichste Bestandteil der strategischen Umweltprüfung ist der 
Umweltbericht, welcher nach Vorgaben von Artikel 5 und 6 des Gesetzes vom 22. 
Mai 2008 auszuarbeiten ist. 

Der Umweltbericht muss, soweit wie möglich, parallel zur Ausarbeitung der 
Entwicklungsszenarien im Rahmen der étude préparatoire zum PAG erstellt werden, 
um unter Anwendung eines iterativen Prozesses zu erreichen, so dass möglichst 
wenig Flächenausweisungen durch die Gemeinde getätigt werden welche negative 
Einflüsse auf die Umwelt auslösen. 
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Für die Gemeinden, die zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Leitfadens ihre étude 
préparatoire weitestgehend abgeschlossen haben empfiehlt es sich den 
Umweltbericht abzuschließen bevor der geplante PAG beim Innenminister 
eingereicht wird. Diese Vorgehensweise ermöglicht es gegebenenfalls der staatlichen 
Commission d’aménagement die Resultate des Umweltberichtes in ihrem Gutachten 
zu berücksichtigen  

Der Umweltbericht sollte erstellt sein bevor der geplante PAG dem Gemeinderat zum 
provisorischen Votum vorgelegt wird damit dieser, neben dem Gutachten der 
Commission d’aménagement, in voller Kenntnis eventueller negativen 
Umwelteinflüssen seine erste Entscheidung zum PAG fällt. 

STELLUNGNAHME DES UMWELTMINISTERS UND DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN ZU AUSMASS 
UND DETAILLIERUNGRAD DES UMWELTBERICHTS 

Falls die Notwendigkeit zur Erarbeitung eines Umweltberichtes erwiesen ist, sieht der 
Artikel 6.3. des Gesetzes vor, dass der für die Umwelt zuständige Minister, sowie alle 
anderen gegebenenfalls betroffenen Minister den Gemeinden eine Stellungnahme zu 
Ausmaß und Detaillierungsgrad dieses Beitrages formulieren. Falls notwendig, 
stimmen diese sich im Vorfeld mit den ihnen unterstellten Behörden ab. 

Auf Grund der Analyse der im Artikel 3 aufgelisteten „caractéristiques des incidences 
et de la zone susceptible d’être touchée“ handelt es sich bei diesen Behörden in 
jedem Fall um die Naturverwaltung, die Umweltverwaltung sowie das 
Wasserwirtschaftsamt. Zusätzlich können – je nach betroffenem Gebiet – auch noch 
das Gesundheitsministerium, der service des sites et monuments, die 
Transportabteilung des Nachhaltigkeitsministeriums oder andere Behörden zuständig 
sein. Es obliegt der Verantwortung der Gemeinden die verschiedenen betroffenen 
Behörden zu Rate zu ziehen. 

EINLEITEN DER ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG 

Nach dem provisorischen Votum des PAG durch den Gemeinderat, wird die 
Öffentlichkeitsbeteiligung (2. Phase des SUP Prozesses) nach Artikel 7 des SUP 
Gesetzes eingeleitet. 

Diese beinhaltet: 

- die Information der Öffentlichkeit via Internet bei welcher auf der Homepage der 
Gemeinde die Öffentlichkeit über die Möglichkeit der Beteiligung zur SUP des PAG 
aufmerksam gemacht wird, eine Zusammenfassung des PAG sowie eine nicht-
technische Zusammenfassung des Umweltberichtes; 

- gleichzeitig erfolgt ein solcher Aufruf per Mitteilung in wenigsten 4 luxemburgischen 
Tageszeitungen; 
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Ab dem Datum dieser Veröffentlichung, sind obengenannte Dokumente der 
Öffentlichkeit während 30 Tagen in der Gemeindeverwaltung zugänglich zu machen 
(+ 15 Tage zum Einreichen der Bemerkungen). 

Dies erfolgt parallel zur Öffentlichkeitsbeteiligung nach Artikel 12 und 13 des 
Gesetzes vom 19. Juli 2004 (aménagement communal et développement urbain) 
wobei die Frist, welche der Öffentlichkeit eingeräumt wird, Bemerkungen zum 
Umweltbericht einzureichen 45 Tage beträgt (im Gegensatz zu den Bemerkungen 
zum PAG, welche innerhalb von 30 Tagen einzureichen sind!). Aus Gründen der 
Rechtssicherheit wird der Gemeinde angeraten, die Bevölkerung klar auf diese 
unterschiedlichen Fristen hinzuweisen und dieser unbedingt zu empfehlen in den 
Stellungnahmen deutlich anzugeben ob diese sich auf den Umweltbericht oder den 
PAG beziehen. 

Parallel zur breiten Öffentlichkeit (im gleichen Zeitrahmen) geben die für Umwelt 
zuständigen Minister und die anderen betroffenen Behörden ein Gutachten  zum 
Umweltbericht ab. 

Im Falle erheblicher Auswirkungen des geplanten PAG auf die Umwelt eines 
Anrainerstaates sind ebenfalls die betreffenden Behörden und die Öffentlichkeit 
dieses Staates in die Öffentlichkeitsbeteilung zu integrieren (Art. 8 Gesetz 22. Mai 
2008). 

STELLUNGNAHME DES UMWELTMINISTERS UND DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN ZUM INHALT 
DES UMWELTBERICHTS  

Artikel 7 des Gesetzes sieht vor, dass der für die Umwelt zuständige Minister und die 
anderen für Umweltfragen zuständigen Stellen - es sind logischerweise die gleichen, 
die auf Grund des Artikels 6.3. bereits befasst wurden - zeitgleich mit der 
Konsultation der Bevölkerung, das heißt nach dem vote provisoire, ihr Gutachten zum 
Umweltbericht abgeben. 

GRENZÜBERGREIFENDE KONSULTATION 

Hat die Durchführung eines in einem Mitgliedstaat ausgearbeiteten Plans oder 
Programms voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt anderer 
Mitgliedstaaten, so muss dafür gesorgt werden, dass die betreffenden Mitgliedstaaten 
die notwendigen Informationen - also den Umweltbericht – erhalten, und dass die 
betroffenen Behörden und die Öffentlichkeit informiert werden, sowie die Möglichkeit 
erhalten, Stellung zu nehmen. 

Auch diese Stellungnahme muss im Fall der PAG-Prozedur, innerhalb der drei 
Monate, die laut Artikel 18 des Gemeindeplanungsgesetzes zwischen dem vote 
défintif des Gemeinderates und dem Beschluss des Innenministers liegen dürfen, 
angefordert werden und spätestens bei der Beschlussfassung des Innenministers 
vorliegen. 



LEITFADEN SUP 
 

 

 

  -12- 

Gemeinden, welche im Grenzbereich mit den Nachbarländern, also Belgien, 
Deutschland oder Frankreich liegen, müssen infolge dessen, die betroffenen 
Nachbargemeinden gemäß Artikel 8 des SUP-Gesetzes über etwaige erhebliche 
Umweltauswirkungen in Kenntnis setzen und diesen die Möglichkeit geben Stellung 
zu beziehen. Ebenso ist der definitive Entscheid diesen betroffenen 
Nachbargemeinden zu übermitteln. Das MDDI-département de l’environnement bietet 
an, diese Maßnahmen in die Wege zu leiten und die zuständigen Innen- und 
Außenminister in Kenntnis zu setzen. 

BERÜCKSICHTIGUNG DES UMWELTBERICHTES BEI DER BESCHLUSSFASSUNG ZUM PAG 

Der Artikel 9 des Gesetzes sieht vor, dass sowohl der Umweltbericht als auch die 
Ergebnisse des gesamten Konsultationsprozesses sowohl bei der Ausarbeitung als 
auch bei der Beschlussfassung zum betroffenen Plan berücksichtigt werden müssen. 

Im Falle des PAG ist dieser Artikel verpflichtend für die Gemeinden als autorité 
responsable, aber auch für den für Umwelt zuständigen Minister bei seinen 
Beschlussfassungen zum vote provisoire und vote définitif des PAG (Artikel 5 des 
Naturschutzgesetzes) und für den Innenminister bei seinem im Artikel 18 des 
Gesetzes über Gemeindeplanung vorgesehenen Beschluss. 

BEKANNTMACHUNG DES DEFINITIVEN BESCHLUSSES UND UMSETZUNG DER EMPFEHLUNGEN 

Die Bekanntmachung erfolgt gemäß Artikel 10 des SUP-Gesetzes. Der 
Umweltbericht wird, zusammen mit allen dazugehörigen Dokumenten im Internet und 
in mindestens vier nationalen Tageszeitungen innerhalb eines Monats nach dem 
Beschluss des Innenministers zum PAG veröffentlicht.  

Zu diesen Dokumenten gehört laut Gesetz auch ein exposé zur Integration der 
Umweltbelange in die Planung sowie eine Beschreibung des Monitorings (suivi), der 
laut Artikel 11 sicherstellen soll, dass bei der Umsetzung der Planung möglichst 
frühzeitig Umweltschäden vermieden werden.  

EINSPRUCHMÖGLICHKEITEN 

Gemäß Artikel 12 ist die Möglichkeit eines Einspruches beim Verwaltungsgericht 
gegen den Entscheid der Gemeinde, keine SUP zu erarbeiten (Artikel 2.7), gegeben.  

MONITORING 

Gemäß Artikel 11 des SUP-Gesetzes ist die Gemeinde verpflichtet, die tatsächlichen 
Auswirkungen der Neufassung des PAG auf die Umwelt in regelmäßigen 
Zeitabständen dahingehend zu überprüfen, ob negative erhebliche 
Umweltauswirkungen eingetreten oder zu erwarten sind. 

Sollte im Rahmen solch eines Monitorings festgestellt werden, dass 
unvorhergesehene erhebliche Umweltauswirkungen vorliegen oder zu erwarten sind, 
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müssen laut SUP-Gesetz seitens der Gemeinde geeignete Abhilfemaßnahmen 
ergriffen werden; dies kann entweder über eine Änderung des PAG erfolgen, oder es 
sind sonstige geeignete Abhilfemaßnahmen, allenfalls durch Anzeige bei der 
Behörde zu veranlassen. 

Generell ist es so, dass, durch die Bestimmungen des PAG-Gesetzes ohnedies die 
periodische Überprüfung des PAG vorgeschrieben ist. Falls diese Überprüfung zu 
einer Überarbeitung des PAG führt ist dieser aufs Neue den Regelungen des SUP-
Gesetzes unterworfen (einschließlich der Klärung der bereits bestehenden 
Umweltauswirkungen). Im Allgemeinen kann allerdings davon ausgegangen werden 
kann, dass auf kommunaler Ebene der geforderten Überwachungspflicht durch 
diese ohnedies gesetzlich vorgeschriebene Überarbeitung der PAG Genüge getan 
wird.  

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN  

Aus Artikel 14 geht hervor, dass das Gesetz sich nur auf diejenigen PAG’s bezieht, 
die noch nicht rechtskräftig sind. Das heißt im Umkehrschluss, dass sämtliche Pläne, 
die sich auf der Grundlage des Gesetzes von 2004 in der Ausarbeitung befinden 
unter die Bestimmungen de SUP-Gesetzes fallen.  

2.5. ERFORDERLICHE PRÜF- UND AUSSAGETIEFE 

Pläne und Programme haben in Bezug auf die unterschiedlichen Hierarchiestufen oft 
sehr unterschiedliche Konkretisierungsgrade bezüglich ihrer Inhalte. Es ist daher 
sinnvoll, auf der Prüfungsebene hinsichtlich der Umweltaussagen nur jenen 
Detaillierungsgrad einzufordern, der durch den Planungsinhalt selbst vorgegeben ist. 

Desweiteren zielt die Richtlinie / das Gesetz nicht darauf ab, das Maximum an 
Umweltinformationen aus dem Anlass einer Prüfung der Pläne und Programme zu 
generieren, sondern potenzielle (erhebliche) Umweltauswirkungen frühzeitig zu 
verhindern. Es endet somit das Erfordernis zur Prüftiefe und Detailschärfe dort, wo 
die Umweltinformationen dazu beigetragen haben, erheblichen Umweltproblemen auf 
der Planungsebene auszuweichen. 

Neben der Hilfestellung im Planungsprozess, in dem auf die unterschiedlichen 
Umweltbelange Rücksicht genommen werden muss, dienen die Aussagen aus der 
SUP auch als Basis zur Entscheidungsfindung im Gemeinderat. 

Für diese Aufgabenstellungen genügen in der Regel qualitativ argumentative 
Aussagen und Wirkungsabschätzungen, ob ein PAG voraussichtlich erhebliche 
Umweltauswirkungen nach sich ziehen kann oder nicht, bzw. welcher Art diese 
Umweltauswirkungen sein können. Quantifizierbare und detaillierte Nachweise für 
Prognoseaussagen sind auf dieser Ebene in der Regel nicht erforderlich und auch 



LEITFADEN SUP 
 

 

 

  -14- 

nicht dazu geeignet, die Planungs- und Entscheidungsprozesse gegenüber qualitativ 
argumentativen Aussagen zu verbessern. 

Eine quantitative Konkretisierung ist auch deshalb nicht zielführend, da die 
tatsächliche erwartbare Umweltbelastung nicht auf der abstrakten Planungsebene 
erhoben, sondern erst bei Vorliegen konkreter Projektinhalte ermittelt werden kann. 
Wie schon erwähnt ist dies dann Aufgabe der Umweltverträglichkeitsstudien auf 
Projektebene (PAP) und nicht der SUP. Eine Ausnahme wird dann gegeben sein, 
wenn z.B. aufgrund bestehender Vorbelastungen der noch offene Spielraum für 
zusätzliche Belastungen (z.B. betreffend Lärmimmissionen) definiert werden muss. 
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3. DER SUP-PROZESS 

 
Arbeitsschritte Arbeitsinhalte Zuständigkeit Artikel im 

SUP-Gesetz
Kapitel im 
Leitfaden Arbeitshilfe

Kapitel 3.1
Naturschutzgebiet: 
Kapitel 4

Arbeitshilfen für die Gemeindetechniker 

Gemeinde Kapitel 3.2 Tabelle : 1_Wirkungsmatrix

Tabelle: 2_Fragen_ zur_Wirkungsmatrix
Tabelle: 3_Erheblichkeitsmatrix

Tabelle: 4_Naturschutzgebiet

Klärung der relevanten Umweltaspekte,
Festlegung des Untersuchungsrahmens 

Gemeinde durch 
Beauftragung eines 
akkreditierten Büros

Art.3
Art.6 (3) Arbeitshilfen für die akkreditierten Büros 

Tabelle: 5_Umweltbericht_Steckbrief 

Tabelle: 6_Naturschutz_Maßnahmenkatalog

Überprüfung der jeweiligen Planungsinhalte 
auf ihr spezifisches Umweltrisiko Tabelle. 7_Naturschutz_Steckbrief

Erarbeitung des Umweltberichtes Art.5
 Art.6 (1)

Vote provisoire Beschlussfassung durch die Gemeinde Gemeinde Art.9

Stellungnahme des 
Ministers für nachhaltige 

Entwicklung
"Arrêté PAG"

Publikation des Umweltberichtes in der 
Gemeinde zur öffentlichen Einsicht  Art.2 (7)

Übermittlung des Umweltberichtes an die 
betroffenen Ministerien Art.7

Art.8

Abwägung der privaten Einwände und des 
Bescheides des Innenministers bzw. des 
Ministers für Nachhaltigkeit 

Art.9

Beschlussfassung durch die Gemeinde Art.10
Bekanntgabe der Entscheidung

Naturschutzgebiet: 
Kapitel 4

Vote définitif

Gemeinde

Gemeinde

Konsultationsverfahren 

Kapitel 3.3

Naturschutzgebiet: 
Kapitel 4

Kapitel 2.4

Umwelt-
erheblichkeitsprüfung

Prüfung  der Umweltauswirkungen des 
neuverfassten PAG's bzw. der geplanten 
Änderung des PAG's  

Art.2 (3)
Art.2 (4)

Aufgrund einer 
fakultativen 

Stellungnahme des 
Ministers für nachhaltige 

Entwicklung

Erstellung
des Umweltberichtes

Die Neufassung eines PAG ist gemäss dem 
SUP-Gesetz immer umweltrelevant

Aufgrund einer 
obligatorischen 

Stellungnahme der 
betroffenen Minister

Wird festgestellt, dass keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind, bzw nach Art 2 (2a) keine Möglichkeit zur Implantation von Strukturen 
welche unter die Bestimmungen von Anhang I und II der Richtlinie 80/337/CEE fallen und nach Art 2 (2b) kein nationales oder internationales 
Naturschutzgebiet beeinträchtigt wird kann die PAG-Prozedur normal weitergeführt werden. Der SUP-Prozess ist abgeschlossen. Ein diesbezüglicher 
Bericht muss gemäss Artikel 2(7) der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. 

Umwelt-
relevanz Gemeinde Art.2 (2a)

Art.2 (2b)

Monitoring Gemeinde

Überprüfung der tatsächlichen 
Auswirkungen der Neufassung des PAG 
auf die Umwelt Art. 11

 
Abb.2: Arbeitsschritte und Zuständigkeiten 
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Dieses Kapitel ist technischer Natur und wendet sich an Gemeindetechniker und 
akkreditierte Büros. Die Umwelterheblichkeitsprüfung (Kapitel 4.2.) kann von den 
Gemeindetechnikern selbst übernommen werden, der Umweltbericht und die 
diesbezüglichen Arbeitsschritte jedoch sollten durch ein akkreditiertes Büro3 erstellt 
werden. 

Wie aus Abb.2. hervorgeht und in Kapitel 2.4 unter „Stellungnahme des für Umwelt 
zuständigen Ministers und der zuständigen Behörden zum Inhalt des 
Umweltberichtes“ erläutert, müssen die Umwelterheblichkeitsprüfung und, falls 
notwendig, der Umweltbericht – für die betroffen Gemeindegebiete beim vorläufigen 
Entscheid (vote provisoire) der Gemeinde vorliegen. 

Im Folgenden wird dargelegt, wie der Evaluierungsprozess im Rahmen der SUP mit 
der Erarbeitung des projet de PAG verzahnt werden soll. Die einzelnen 
Planungsschritte zur Erstellung eines PAG sind sowohl in den Artikeln 7 bis 9 des 
PAG-Gesetzes als auch in dem großherzoglichen Reglement vom 25. Oktober 2004 
concernant le contenu de l’étude préparatoire à présenter lors de l’élaboration ou la 
mise à jour d’un plan d’aménagement général d’une commune festgehalten.  

3.1. UMWELTRELEVANZ 

Wie bereits in Kapitel 2.4. erläutert, fällt im Prinzip die Neufassung des PAG unter 
den Anwendungsbereich des SUP Gesetzes, da der PAG der Definition des Punktes 
2.a) von Artikel 2 entspricht. Als Ganzes ist das projet de PAG somit umweltrelevant. 
Welche Teile des Gemeindegebietes respektiv welche Zonen des PAG in diesem 
Rahmen einem SUP Umweltbericht unterzogen werden müssen, wird erst nach der 
Durchführung der Umwelterheblichkeitsprüfung festgelegt. 

3.2. UMWELTERHEBLICHKEITSPRÜFUNG  

Die Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP) dient dazu Zonen zu identifizieren welche 
mögliche erhebliche Umweltauswirkungen provozieren könnten, denn nur geplante 
Flächennutzungen mit erheblichen Auswirkungen fließen in den Umweltbericht ein. 
Die UEP ist also eine Vorprüfung zum Umweltbericht, welche es ermöglicht eben 
solche Flächennutzungen herauszufiltern. Flächen ohne Risiko auf erhebliche 
Umweltauswirkungen brauchen nicht im Umweltbericht behandelt zu werden. 

                                                 
3 Die aktuelle Liste der akkreditierten Büro’s ist auf folgender Internetseite einsehbar: 
http://www.environnement.public.lu/guichet_virtuel/org_agrees/index.html 
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3 Hauptfälle sind zu unterscheiden: 

 

Die Durchführung der Umwelterheblichkeitsprüfung kann von der Gemeinde selbst 
übernommen werden. Auf der fachlichen Prüfungsebene sollten jeweils die 
einfachsten zielführenden Untersuchungsschritte gewählt werden. Meßlatte ist die 
Sicherheit der Aussage und nicht die Vollständigkeit der möglichen Daten. 
Desweiteren kann davon ausgegangen werden, dass die Bewertung der 
Umweltauswirkungen nicht detaillierter bzw. differenzierter erfolgen soll als die 
Planung, um Scheingenauigkeiten zu vermeiden. Die Arbeitshilfen 1_Wirkungsmatrix, 
2_Fragen zur Wirkungsmatrix und 3_Erheblichkeitsmatrix dienen diesem Zweck. Um 
die analysierten Flächen klar ausweisen zu können wird vorgeschlagen diese in 
einem Gesamtplan klar auszuweisen. 

Gemäß Artikel 2.3., kann die Gemeinde im Falle von Unsicherheiten bei der 
Auslegung der Resultate dieser Umwelterheblichkeitsprüfung eine Stellungnahme 
des für die Umwelt zuständigen Ministers einholen. Je vollständiger die vorgelegten 
Unterlagen (Arbeitshilfen 1 und 3) sind, desto präziser können die Umweltstellen über 
die Wahrscheinlichkeit oder auch Unwahrscheinlichkeit von erheblichen 
Umweltauswirkungen, urteilen. In der Arbeitshilfe 3_Erheblichkeitsmatrix sind daher 
die Mindestinhalte an Informationen zum Planungsvorhaben aufgezählt, die von den 
Gemeinden den Umweltstellen zur Verfügung zu stellen sind. In Ermangelung 
eindeutiger Unterlagen müssen die Umweltstellen von einem „worst case Szenario“ 
der möglichen Umweltauswirkungen ausgehen, was in der Regel zur Empfehlung 
führen würde, für die betreffende Änderung der Flächennutzung einen Umweltbericht 

• Die auszuweisende Zone erlaubt die Installierung von Aktiväten und/oder 
Elementen welche unter die Anhänge I und II der Richtlinie 85/337/CEE 
fallen. 

 Ein Umweltbericht ist anzufertigen. 

• Die auzuweisende Zone befindet sich in einem nationalen oder 
internationalen Naturschutzgebiet.  

 Ein Umweltbericht ist anzufertigen.  

• Die auszuweisende Zone, beziehungweise noch nicht bebaute Zone grenzt 
an die zone verte oder greift in die zone verte hinein. 

 Die Zone ist einer Umwelterheblickeitsprüfung zu unterziehen.  

 

Falls erhebliche kumulative Wirkungen, insbesondere bezüglich der neun 
Umweltziele, zu erwarten sind, ist deren Erheblichkeit ebenfalls zu prüfen. 
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zu erarbeiten. Dies liegt nicht im Sinne eines schnellen und effizienten PAG-
Verfahrens und also auch nicht im Interesse der Gemeinden. Auf Basis dieser 
Stellungnahme obliegt es der Gemeinde zu entscheiden, welche Zonen im Rahmen 
des Umweltberichtes näher auf ihre erheblichen Umweltauswirkungen geprüft 
werden. Sind erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so ist es dringend 
anzuraten, in dem darauf folgenden Umweltbericht die möglichen erheblichen 
Umweltauswirkungen zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Sind keine 
erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten, kann die Prozedur der SUP für die 
betroffene Zone auf dieser Stufe abgeschlossen werden.  

Um den Erfordernissen des Artikel 2.7. des SUP-Gesetzes Genüge zu tun, wird 
empfohlen diesen Bericht, zusammen mit dem vote provisoire des Gemeinderates zu 
veröffentlichen. Laut Artikel 12, ist die betreffende Entscheidung des Schöffenrates 
vor dem Verwaltungsgericht anfechtbar.  

3.2.1. UMWELTZIELE 

Die im Folgenden aufgeführten neun zentralen Ziele des Umweltschutzes stellen den 
übergeordneten Bewertungsrahmen der strategischen Umweltprüfung dar. Sie 
wurden dem Rahmen der strategischen Umweltprüfung der plans sectoriels 
entnommen und entsprechen dem Artikel 3 des SUP-Gesetzes. Die Festlegungen 
des PAG sollten danach beurteilt werden, in welchem Grad sie zur Erfüllung dieser 
Umweltziele beitragen oder inwiefern sie diesen entgegenlaufen.  

Die zentralen Umweltziele ergeben sich zum Teil aus internationalen Richtlinien und 
Vorgaben (mit * gekennzeichnet). Weitere Umweltziele wurden aus den 
Zielsetzungen der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie (Vorprojekt Plan national pour 
un Développement durable 20094) abgeleitet. Jedes dieser Ziele bezieht sich in 
unterschiedlicher Intensität jeweils auf eines oder mehrere der Schutzgüter5, welche 
berücksichtigt werden sollten.  

Diese Ziele sollten in der Umwelterheblichkeitsprüfung sowie dem gegebenenfalls 
folgenden Umweltbericht beachtet werden:  

• Ziel 01 Reduktion der Treibhausgasemissionen um 20% bis 2020 (Basis: 
2005)*; 
die Zielsetzung begründet sich aus der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie und 
richtet sich nach den EU-Vorgaben (Vorprojekt PNDD 2009). 

• Ziel 02 Nationalen Bodenverbrauch stabilisieren auf 1 ha/Tag bis spätestens 
2020;  
die Zielsetzung begründet sich aus der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
(Vorprojekt PNDD 2009). Sie stellt ein Handlungsziel innerhalb des 
übergeordneten Qualitätsziels „Natürliche Ressourcen: Schutz der Biodiversität, 
Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen“ dar. 

                                                 
4 einsehbar unter : http://www.environnement.public.lu/developpement_durable/dossiers/avant_projet_pndd_2009/index.html 
5 Schutzziele : siehe Kapitel 3.2.2. 
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• Ziel 03 Guter Zustand der Grund- und Oberflächengewässer bis 2015*;  
die Zielsetzung begründet sich aus der EU-Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 
2000/60/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Oktober 2000 
zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Wasserpolitik). 

• Ziel 04 Stopp des Verlustes an biologischer Vielfalt*;  
die Europäischen Staatschefs haben sich im Jahr 2001 anlässlich des Gipfels in 
Göteborg das Ziel gesetzt, den Verlust an biologischer Vielfalt zu stoppen. Dieses 
Ziel wurde 2002 anlässlich des Weltgipfels für Nachhaltige Entwicklung in 
Johannesburg bestätigt. 

• Ziel 05 Bewahrung eines guten Erhaltungszustandes der zu schützenden 
Lebensräume und Arten der FFH- und EU-Vogelschutzrichtlinie*;  
die Zielsetzung bezieht sich auf die Einhaltung der FFH-Richtlinie (Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, geändert durch 
Richtlinie 97/62/EG und Verordnung (EG) Nr. 1882/2003) sowie der EU-
Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979, zuletzt 
geändert durch Richtlinie 97/49/EG und Verordnung (EG) Nr. 807/2003). 

• Ziel 06 Kein Überschreiten der Grenzwerte für Stickstoffdioxide und 
Feinstaubpartikel*;  
die Grenzwerte der Zielsetzung zur Luftreinheit beziehen sich auf die EU-
Luftqualitätsrichtlinie (Richtlinie 1999/30/EG des Rates vom 22. April 1999 über 
Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel und 
Blei in der Luft). 

• Ziel 07 Verringerung der Lärmbelastung in der Gesamtbilanz*;  
diese Zielsetzung steht im Zusammenhang mit der EU-Umgebungslärmrichtlinie 
(Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 
2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm). 

• Ziel 08 Verbesserung des Modal Split zwischen ÖV und MIV auf 25/75; 
das Ziel, den Anteil des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen 
(Modal Split) zur Reduzierung der verkehrsbedingten Umweltbelastungen bis zum 
Jahr 2020 auf 25% zu steigern, wurde bereits im „Programme Directeur“ erklärt. 

• Ziel 09 Kein weiterer Verlust hochwertiger Landschaften, Kultur- oder 
Sachgüter;  
die Zielsetzung begründet sich aus der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
(Vorprojekt PNDD 2009). 

Diese zentralen Umweltziele werden durch qualitative Ziele ergänzt, die sich auf die 
in Kapitel 3.2.2. aufgelisteten Schutzgüter beziehen. 
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3.2.2. SCHUTZGÜTER 

Wie bereits in Kapitel 2 dargelegt sind eine Reihe von Schutzgütern zu beachten, 
welche wie folgt zusammengefasst werden können. Auch diese wurden dem Rahmen 
der strategischen Umweltprüfung der plans sectoriels entnommen. 

a) Schutzgut Mensch – Bevölkerung und Gesundheit 

Als primärer Aufenthaltsort des Menschen kommt den bewohnten 
Siedlungsbereichen mit ihrem näheren Umfeld eine besondere Bedeutung für die 
Gesundheit, die Lebensqualität und das Wohlbefinden zu. Im Sinne des 
Vorsorgegedankens sind unter dem Aspekt der Wohn- und Wohnumfeldfunktion auch 
solche Flächen zu berücksichtigen, die für künftige Wohn- und 
Wohnumfeldnutzungen vorgehalten werden. 

Hinsichtlich der Erholungs- und Freizeitfunktion sind zum einen erholungsrelevante 
Freiflächen im Wohnumfeld, zum anderen aber auch wichtige landschaftliche 
Erholungsgebiete sowie Erholungszielpunkte und Elemente der freizeitbezogenen 
Infrastruktur relevant. 

Darüber hinaus geht es im Hinblick auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der 
Bevölkerung darum, Menschen vor negativen Umwelteinflüssen wie Luftschadstoffen 
oder Lärm zu schützen. Auch die Auswirkungen des Klimawandels – die Häufung 
extremer Hitze- oder Unwetterereignisse – wirken sich negativ auf die Gesundheit der 
Bevölkerung aus. 

Gleichzeitig ist auch die Sicherheit der Bevölkerung ein Aspekt, der berücksichtigt 
werden muss: Im Rahmen dieser Untersuchung geht es dabei primär um die 
Verkehrssicherheit, das heißt den Schutz vor (Verkehrs-)Unfällen sowie um den 
Schutz vor den Auswirkungen von schweren Unfällen in Störfallbetrieben. 

Zentrale Umweltziele mit Relevanz für dieses Schutzgut sind:  

 Reduktion der Treibhausgasemissionen um 20 % bis 2020 (Basis: 2005) 

 Kein Überschreiten der Grenzwerte für Stickoxyde (NOx) und Feinstaubpartikel 

 Verringerung der Lärmbelastung in der Gesamtbilanz 

 Reduktion der verkehrsbedingten Umweltbelastungen (Modal split) 

Weitere schutzgutspezifische Ziele sind:  

 Sicherung und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen 

 Sicherung und Entwicklung dauerhaft guter Luftqualität 

 Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und Gewährleistung von Ruheräumen 

 Einhaltung der SEVESO II-Richtlinie (Sicherheitsabstände zu Störfallbetrieben) 
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 Sicherung und Entwicklung von ausreichenden und qualitätsvollen Freizeit- und 
Erholungsinfrastrukturen insbesondere im Wohnumfeld 

 Erhöhung der Verkehrssicherheit 

b) Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

Grundsätzlich übernimmt jede Fläche eine bestimmte Biotopfunktion, indem sie den 
Lebensraum oder Teile eines Lebensraumes für bestimmte Pflanzen- und Tierarten 
darstellt. Entscheidend für das Vorkommen bestimmter Arten und 
Lebensgemeinschaften sind die jeweils spezifische Ausprägung des abiotischen 
Milieus (Boden, Wasser, Klima) sowie die unterschiedliche Art und Intensität der 
Flächennutzung. 

Dem Schutz der biologischen Vielfalt dienen insbesondere das kohärente Netz 
Natura 2000 inklusive der Vernetzungselemente nach Art. 10 FFH-Richtlinie, aber 
auch die nach luxemburgischem Recht ausgewiesenen Schutzgebiete. 

Zentrale Umweltziele mit Relevanz für dieses Schutzgut sind:  

 Stopp des Verlustes an biologischer Vielfalt 

 Bewahrung eines guten Erhaltungszustandes der zu schützenden Lebensräume 
und Arten der FFH- und Vogelschutzrichtlinie der EU 

Weitere schutzgutspezifische Ziele sind:  

 Sicherung und Entwicklung der natürlichen Standortbedingungen 

 Sicherung und Entwicklung seltener und bedeutsamer Lebensräume 

 Sicherung und Entwicklung eines funktionsfähigen Biotopverbundsystems 

 Sicherung geschützter Tier- und Pflanzenarten und -bestände 

 Sicherung der landestypischen biologischen Vielfalt 

 Sicherung von unzerschnittenen Räumen 

 Vermeidung von Beeinträchtigungen und Störungen der Bereiche, die eine 
besondere Bedeutung für Natur- und Artenschutz besitzen 

c) Schutzgut Boden 

Der Boden ist ein nicht vermehrbares Gut. Er bedarf deshalb als natürliche 
Lebensgrundlage der Lebewesen, einschließlich des Menschen, eines besonderen 
Schutzes. Es gilt vor allem, den Gefahren langfristiger und zum Teil irreversibler 
Belastungen vorzubeugen, um die Lebensgrundlage für künftige Generationen sowie 
die Voraussetzungen für die weitere Evolution von Pflanzen und Tieren zu erhalten. 
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Die unterschiedlichen Ansprüche an den Boden – Standort für Kulturpflanzen, 
Standort für die natürliche Vegetation, Abbau- und Ausgleichsmedium für stoffliche 
Einwirkungen – stehen vielfach in Konkurrenz zueinander. 

Der Schutz des Bodens und seine Nutzung als Ressource und Fläche sind häufig 
nicht konfliktfrei miteinander vereinbar. Angesichts der anhaltenden 
Funktionsbeeinträchtigungen und Funktionsverluste der Böden verpflichtet der 
Bodenschutz zu einer sparsamen und schonenden Nutzung (Vorprojekt PNDD 2009). 

Zentrale Umweltziele mit Relevanz für dieses Schutzgut sind:  

 nationalen Bodenverbrauch stabilisieren auf 1 ha/Tag bis spätestens 2020 

Weitere schutzgutspezifische Ziele sind:  

 Sicherung der Böden, ihrer ökologischen Funktionen und ihrer nachhaltigen 
Nutzbarkeit 

 Schonung seltener und hochwertiger Böden, insbesondere auch der guten 
landwirtschaftlichen Böden 

 Sparsame und schonende Bewirtschaftung der Ressource Boden 

 Sanierung schadstoffbelasteter Böden 

d) Schutzgut Wasser 

Wasser übernimmt im Ökosystem wesentliche Funktionen als Lebensgrundlage für 
Pflanzen, Tiere und Menschen, als Transportmedium für Nährstoffe sowie als 
belebendes und gliederndes Landschaftselement. Zudem stellt es eine 
entscheidende Produktions- und Reproduktionsgrundlage für den Menschen dar, wie 
z. B. zur Gewinnung von Trink- und Brauchwasser, als Vorfluter für Abwässer, in der 
Fischerei, zur Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen und zur Freizeit- und 
Erholungsnutzung. 

Sowohl Grund- als auch Oberflächenwasser sind hoch empfindliche 
Lebensgrundlagen bzw. Lebensräume, die langfristig zu schützen sind. 

Die Grundwasserverhältnisse, die Ausbildung und Bedeutung der 
Grundwasservorkommen werden maßgeblich durch die geologischen Verhältnisse 
geprägt. Es gilt speziell die Quantität und Qualität des Grundwassers zu betrachten. 

Als Oberflächenwasser wird alles oberirdische Wasser, d.h. die Fließ- und 
Stillgewässer sowie der Oberflächenabfluss bezeichnet. Im Vordergrund des 
Aspektes Oberflächenwasser stehen der chemische, physikalisch-chemische, 
biologische und hydromorphologische Zustand der Oberflächengewässer sowie die 
Hochwasserrückhaltung durch großflächige Retentionsräume und kleinräumige 
Überschwemmungsflächen. 
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Zentrale Umweltziele mit Relevanz für dieses Schutzgut sind: 

 Guter Zustand der Grund- und Oberflächengewässer bis 2015 

Weitere schutzgutspezifische Ziele sind: 

 Sicherung und Entwicklung der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 
Nutzungsfähigkeit des Schutzgutes Wasser 

 Sicherung und Entwicklung von großflächigen naturnahen Retentionsräumen 
(Wasserrückhaltung in der Fläche) 

 Sicherung und Entwicklung ausreichender Überflutungsräume für den 
vorbeugenden Hochwasserschutz 

e) Schutzgut Klima und Luft 

Das Klima hat Bedeutung als abiotischer Bestandteil des Ökosystems, z. B. über die 
Klimafaktoren Sonneneinstrahlung, Niederschlag und Luftfeuchtigkeit sowie als 
Lebensgrundlage des Menschen (z.B. bioklimatische Situation). 

Die Landschaft bzw. Teilräume der Landschaft besitzen die Fähigkeit, über lokale 
und regionale Luftaustauschprozesse sowie raumstrukturelle Gegebenheiten klima- 
und lufthygienischen Belastungen entgegenzuwirken, sie zu vermindern oder auch zu 
verhindern (klimatische und lufthygienische Regenerationsfunktion). 

Die Schutzgüter Luft und Klima stehen naturgemäß in einem engen Zusammenhang 
mit dem Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des Menschen. Insbesondere in 
besiedelten Bereichen sowie in Bereichen, die der Erholungsnutzung dienen, sind die 
bioklimatische Situation und die Luftgüte entscheidende Faktoren für Gesundheit und 
Wohlbefinden des Menschen. 

Im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Schutzgut Klima ist auch der 
Klimawandel in seiner globalen Dimension zu berücksichtigen. Laut IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) ist der größte Teil der Erderwärmung 
in den letzten 50 Jahren dem Menschen und seinen Aktivitäten zuzuordnen 
(Vorprojekt PNDD 2009). 

Zentrale Umweltziele mit Relevanz für dieses Schutzgut sind: 

 Reduktion der Treibhausgasemissionen um 20 % bis 2020 (Basis: 2005) 

 Modal Split 25/75 

 Kein Überschreiten der Grenzwerte für NO2 und Feinstaub 

Weitere schutzgutspezifische Ziele sind: 

 Erhalt, Sicherung oder auch Wiederherstellung und Entwicklung von Gebieten 
mit hoher Bedeutung für das regionale Klima und die Luftreinhaltung 

 Vermeidung von Beeinträchtigungen der klimatischen Ausgleichsleistungen 
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f) Schutzgut Landschaft 

Das Schutzgut Landschaft kann unter verschiedenen Teilaspekten betrachtet 
werden. Im Hinblick auf den naturräumlichen Aspekt wird Landschaft als Ausdruck 
des spezifischen, strukturellen und funktionalökologischen Zusammenspiels der 
Einzelkomponenten des Naturhaushalts gesehen. Es sind insbesondere die 
Komponenten Vielfalt und Eigenart, die diesen Aspekt von Landschaft beschreiben. 
Darüber hinaus wird die Unzerschnittenheit von Räumen – die auch für viele weitere 
Schutzgüter eine wichtige Rolle spielt – im Zusammenhang mit dem Schutzgut 
Landschaft thematisiert. 

Die Schönheit der Landschaft, die beim ästhetischen Aspekt im Zentrum der 
Betrachtung steht, bezieht sich darauf, wie eine Landschaft durch den Menschen 
wahrgenommen wird. Der ästhetische Aspekt beinhaltet auch die Eignung der 
Landschaft für die Erholung des Menschen und steht daher auch im Zusammenhang 
mit dem Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des Menschen. 

Der kulturhistorische Aspekt schließlich, der Landschaft als Zeugnis historischer 
Landnutzungsformen betrachtet, hat vor allem in jüngerer Zeit an Bedeutung 
gewonnen. In der Landschaft sichtbare Relikte historischer Landnutzungsformen sind 
von besonderer Bedeutung für die Eigenart der Landschaft und damit für das 
Heimatempfinden des Menschen. Kulturlandschaften stehen auch im 
Zusammenhang mit dem Schutzgut Kultur- und Sachgüter. 

Zentrale Umweltziele mit Relevanz für dieses Schutzgut sind:  

 Kein weiterer Verlust hochwertiger Landschaften, Kultur- oder Sachgüter 

Weitere schutzgutspezifische Ziele sind:  

 Sicherung und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft 

 Sicherung und Entwicklung des Erlebniswertes der Landschaft und von 
Ruheräumen in der Landschaft. 

 Sicherung der Landschaft als Zeugnis historisch bedeutsamer und regional 
typischer Kulturlandschaften und Nutzungsformen. 

 Vermeidung von visuellen und strukturellen Beeinträchtigungen der Landschaft 

 Sicherung und behutsame Weiterentwicklung von zusammenhängenden 
unzerschnittenen und störungsarmen Räumen 
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g) Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Unter Kultur- und Sachgütern werden insbesondere denkmalschutzrelevante Flächen 
und Objekte, wie z. B. historische Gebäude und Ensembles, architektonisch und 
ingenieurtechnisch wertvolle Bauten oder archäologische Fundstätten verstanden. 

Zu den Kulturgütern werden auch Elemente der historischen Kulturlandschaft 
gerechnet, die ehemalige, heute nicht mehr übliche bzw. verbreitete Nutzungen 
dokumentieren; sie werden im Rahmen des Schutzgutes Landschaft angesprochen. 

Zentrale Umweltziele mit Relevanz für dieses Schutzgut sind:  

 Kein weiterer Verlust hochwertiger Landschaften, Kultur- oder Sachgüter 

Weitere schutzgutspezifische Ziele sind:  

 Erhalt von Denkmalen und Sachgütern 

 Behutsame Weiterentwicklung denkmalpflegerisch relevanter Siedlungen 

 Sicherung von historischen Kulturlandschaftselementen  

3.2.3. BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Die Umweltauswirkungen werden wie folgt in den Arbeitshilfen bewertet: 

Erläuterung
I nicht betroffen - Belange des Schutzgutes sind nicht berührt oder 

werden nicht beeinträchtigt, 
-keine Korrelation zwischen Schutzgut und 
Wirkung
-            Geringe Auswirkungen sind vorhanden
-            Die Auswirkungen können innerhalb eines 
kurzen Zeitraumes durch Vermeidungs- und 
Kompensationsmaßnahmen reduziert werden
-            Deutliche Auswirkungen auf Schutzgüter sind 
vorhanden
-            Die Auswirkungen können innerhalb eines 
angemessenen Zeitraumes durch Vermeidungs- 
und Kompensationsmaßnahmen reduziert werden

-            Starke Auswirkungen auf Schutzgüter sind 
vorhanden
-            Die Auswirkungen können nicht vollständig 
oder nur innerhalb eines langen Zeitraumes durch 
Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 
reduziert werden
-           Eingriffe in / Auswirkungen auf Natura-2000 
Gebiete und bestehende oder geplante nationale 
Schutzgebiete
-            Sehr starke Auswirkungen auf Schutzgüter 
sind vorhanden
-            Die Auswirkungen sind nicht innerhalb eines 
angemessenen Zeitraumes kompensierbar

Umweltauswirkungen

II geringe 
Auswirkung

III mittlere 
Auswirkung

V sehr hohe 
Auswirkung
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3.3. SUP - UMWELTBERICHT 

Der Umweltbericht stellt das Kernstück der SUP dar, und soll sowohl nach innen, 
gegenüber den mit der Ausarbeitung des PAG beauftragten Planern sowie dem 
entscheidenden Gemeinderat, als auch nach außen, gegenüber der betroffenen 
Bevölkerung und den Umweltstellen, die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit 
des Planungs- und Prüfprozesses dokumentieren. 

Zu diesem Zweck wird gemäß Artikel 6.3. eine Stellungnahme des für die Umwelt 
zuständigen Ministers eingeholt welche Aussagen zum nötigen Ausmaß und 
Detailierungsgrad des Umweltberichtes beinhaltet.6 Diese Stellungnahme wird 
gleichgeschaltet mit der, in Kapitel 3.2. erwähnten, Stellungnahme bezüglich der zu 
erwartenden Umweltauswirkungen. Beide basieren auf den, zu diesem Zweck 
einzureichenden Kopien der Arbeitshilfen 1_Wirkungsmatrix und 
3_Erheblichkeitsmatrix. 

Artikel 5 des SUP-Gesetzes definiert die Mindestinhalte des Umweltberichtes wie 
folgt: 

• verfahrensbezogene Inhalte: 
anhand derer nachgewiesen werden kann, dass den Vorgaben der EU – Richtlinie 
respektiv des SUP-Gesetzes entsprochen wurde, d.h. der SUP Prozess korrekt 
durchgeführt wurde; diese stellen auch die Basis für mögliche weitere Prüfschritte 
dar. 

 eine Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des PAG’s / 
modification de PAG, sowie deren Beziehung zu anderen relevanten Plänen 
und Programmen; 

 die maßgeblichen Charakteristika des derzeitigen Umweltzustandes und 
dessen voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Neufassung 
des PAG’s 
Dies bezieht sich auf den momentanen Wissensstand z.B. bezüglich der 
ökologischen Wertigkeit betroffener Lebensräume, bekannter immissionsseitiger 
Vorbelastungen, der Qualität des Landschaftsbildes etc. In der Regel sind dazu 
vorhandene Umweltdaten zu verwenden, bzw. sofern keine Aussagen vorliegen, 
aufgrund der generellen Planungsinhalte auch generalisierbare 
Umweltqualitätsbeschreibungen durchzuführen (z.B. Qualität der betroffenen 
Lebensräume, Bewertung des Charakters der Landschaft etc.). Hinsichtlich der 
Beschreibung der Nullvariante ist eine generalisierte Wirkungsabschätzung auf 
Basis des bestehenden Vorwissens ausreichend. 

 Angaben über die Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich 
erheblich beeinflusst werden 
Da eine Beeinflussung nur über die betroffenen Schutzgüter definiert werden kann, 
ist im Vorfeld dieser Fragestellung daher zu klären, welche Schutzgüter im 
Planungsraum erheblich betroffen werden können. Die Art der betroffenen 

                                                 
6 Siehe Kapitel 2.5. 



LEITFADEN SUP 
 

 

 

  -27- 

Schutzgüter ist dann ausschlaggebend dafür, welches Gebiet im Sinne der 
geographischen Abgrenzung des betroffenen Schutzgutes voraussichtlich 
erheblich beeinflusst werden kann. Für dieses Gebiet ist dann eine Beschreibung 
der wesentlichen Umweltmerkmale durchzuführen. Dies betrifft z.B. die 
vorhandenen Lebensraumtypen oder Lebensgemeinschaften, die Art und Intensität 
der spezifischen Raumnutzungen (z.B. Bereiche für Wohnnutzung, 
Erholungsnutzung und Fremdenverkehr, landschaftlich sensible Schlüsselzonen, 
u.v.a.m), sowie bei der Gefahr von erheblichen Immissionen die bisherigen 
Vorbelastungen etc. Derartige Aussagen sind nicht zuletzt auch für die Frage des 
Monitorings notwendig, wobei in der Regel qualitative Aussagen als ausreichend 
anzusehen sind (Ausnahmen z.B. bei vorhandenen Messreihen betreffend 
verschiedener Emissionsdaten). Erfolgt keine erhebliche Beeinflussung, erübrigt 
sich diese Aufgabenstellung, wobei aus formalen Gründen im Umweltbericht eine 
Leermeldung für diesen Punkt zu erfolgen hat. 

 Auflistung sämtlicher bekannter Umweltprobleme, die für das 
Gemeindegebiet relevant sind 
Dieser Aspekt bezieht sich auf die Artikel 15 und 26 des règlement grand-ducal du 
25 octobre 2004 concernant le contenu de l’étude préparatoire à présenter lors de 
l’élaboration ou la mise à jour d’un plan d’aménagement général d’une commune 
sowie auf evidente, d.h. den Fachdienststellen bekannte Umweltprobleme, die in 
irgendeiner Weise in Bezug auf das Planungsziel stehen, und die somit bei der 
Planerstellung im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der 
Umweltgegebenheiten mitberücksichtigt werden müssen (z.B. die Kenntnisse 
bestehender Vorbelastungen bei Industrieausweisungen etc.). Bezüglich der 
Thematik der Naturschutzgebiete sind damit jene Probleme gemeint, die eine 
spezifische Bedeutung für das jeweilige Erhaltungsziel aufweisen und die zu einer 
Beeinträchtigung dieser Erhaltungsziele der Naturschutzgebiete führen können 
(z.B. wenn bekannt ist, dass es im Nahebereich von geschützten Feuchtgebieten 
Probleme mit dem Grundwasserspiegel gibt und es bei Umsetzung der 
Planungsinhalte zu einer Beeinflussung des Grundwasserspiegels kommen könnte 
u.ä.). 

 Hinweis betreffend die auf internationaler, gemeinschaftlicher oder 
nationaler Ebene festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für den Plan 
oder das Programm von Bedeutung sind und die Art, wie diese Ziele und alle 
Umwelterwägungen bei der Ausarbeitung des Plans oder Programms 
berücksichtigt wurden 
Aufgrund des klaren räumlichen Bezugs der gemeindespezifischen 
Planungsvorhaben werden in erster Linie betreffend die internationalen 
Umweltschutzziele die Bestimmungen  der Landschaftskonvention7 zu 
berücksichtigen sein. Sofern ein sachlicher Berührungspunkt im erstellten Plan zur 
Landschaftskonvention besteht, muss im Umweltbericht auf die relevanten 
Protokolle verwiesen werden und darauf, wie die darin festgelegten Vorgaben bei 
der Planerarbeitung berücksichtigt wurden. Übergeordnete internationale 
Umweltschutzziele, die keinen Raumbezug haben (z.B. Kyoto Protokoll) sind bei 
den entsprechenden übergeordneten strategischen Plänen und Programmen zu 
berücksichtigen (z.B. plans sectoriels) und weniger auf der kommunalen Ebene. 
Ein Ausspielen der unterschiedlichen Umweltschutzziele ist nicht zulässig. Sind 

                                                 
7 Dokument einsehbar unter: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape/default_en.asp 
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Zielkollisionen möglich, hat die "lex spezialis" Vorrang vor der "lex generalis"; dies 
trifft, um bei dem oben genannten Beispiel zu bleiben bei der 
Landschaftskonvention als lex spezialis gegenüber dem Kyotoprotokoll als lex 
generalis zu, da die Ziele des Kyotoprotokolls auf verschiedene Weise realisiert 
werden können, die Landschaftskonvention sich aber immer nur auf die 
vorhandenen spezifischen Gegebenheiten beziehen kann. 

• entscheidungsrelevante Inhalte: 
diese stellen die Basis für die nachfolgende Beschlussfassung dar. 

 Angaben über die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen, 
die durch die Änderung des PAG’s ausgelöst werden; einschließlich 
sekundärer, kumulativer, synergetischer, kurz-, mittel- und langfristiger, 
ständiger und vorübergehender, positiver und negativer Auswirkungen, 
unter Berücksichtigung insbesondere der Gesichtspunkte biologische 
Vielfalt, Bevölkerung, menschliche Gesundheit, Fauna, Flora, Boden, 
Wasser, Luft, klimatische Faktoren, Sachwerte, kulturelles Erbe 
(einschließlich der architektonisch wertvollen Bauten und der 
archäologischen Schätze) und Landschaft sowie die Wechselbeziehung 
zwischen den genannten Faktoren 
Die sonstigen nicht umwelterheblichen Umweltauswirkungen müssen nach dem 
Wortlaut des Gesetzes im Umweltbericht nicht beschrieben und bewertet werden. 
Dass diese aber im Gesamtverfahren erhoben und nicht außer Acht gelassen 
werden dürfen, ist offenkundig, da sie bei der Suche nach potenziellen erheblichen 
Umweltauswirkungen so weit mitgeprüft werden müssen, dass ihre tatsächliche 
Erheblichkeit im Sinne des SUP-Gesetzes ausgeschlossen werden kann. Dies ist 
auch im Zusammenhang mit der Frage der Kumulationswirkungen mit anderen 
negativen Umweltaspekten, sowie der zeitlichen Dimension der Auswirkungen 
notwendig. 

 Angaben über jene Maßnahmen, die geplant sind, um die festgestellten 
erheblich negativen Umweltauswirkungen auf Grund der Anwendung des 
Plans oder Programms zu vermeiden, zu verringern und falls dies nicht 
möglich ist auszugleichen oder zu ersetzen. 
Die Suche nach derartigen Maßnahmen und deren Beschreibung ist nur dann 
erforderlich, wenn es im Rahmen des Planungsverfahrens nicht möglich war, den 
im Vorfeld erkannten erheblichen Umweltkonflikten auszuweichen (z.B. die 
Errichtung von Lärmschutzwänden, um die Zunahme unzulässiger 
Lärmimmissionen zu vermeiden). Erfolgt keine erhebliche Beeinflussung, erübrigt 
sich diese Aufgabenstellung, wobei aus formalen Gründen im Umweltbericht eine 
Leermeldung für diesen Punkt zu erfolgen hat. 

 eine Kurzdarstellung der Gründe für die Wahl der geprüften Alternativen 
und eine Beschreibung, wie die Umweltprüfung vorgenommen wurde, 
einschließlich etwaiger Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der 
erforderlichen Informationen (wie etwa technische Lücken oder fehlende 
Kenntnisse) 
Der erste Passus kommt dann zum Tragen, wenn es aufgrund erkannter 
erheblicher Umweltauswirkungen die Notwendigkeit zur Alternativensuche 
gegeben hat (es gibt ja auch Planungsinhalte, die keinerlei erhebliche 
Auswirkungen nach sich ziehen, und bei denen sich derartige 
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Untersuchungsschritte erübrigen). Wenn es aufgrund spezifischer räumlicher 
Gegebenheiten oder Planungsvorgaben trotz erkannter erheblicher 
Umweltauswirkungen keine Möglichkeiten für Alternativen gegeben hat, ist dies auf 
jeden Fall offen zu legen und zu begründen. Erfolgt keine erhebliche 
Beeinflussung, erübrigt sich die Alternativenprüfung, wobei aus formalen Gründen 
im Umweltbericht eine Leermeldung für diesen Punkt zu erfolgen hat. Desweiteren 
ist aus dieser Gesetzespassage abzuleiten, dass in der Regel die Verwendung 
vorhandener Informationen als ausreichend für die erforderliche 
Wirkungsabschätzung (umweltbezogene Risikobeurteilung) angesehen wird, da für 
den Fall fehlender Kenntnisse keine zusätzlichen Detailuntersuchungen 
vorgeschrieben werden. Die Offenlegung der Kenntnislücken ist ausreichend. Dies 
enthebt die beurteilenden Fachorgane aber nicht der Verpflichtung rechtzeitig alle 
Möglichkeiten auszuschöpfen, um an die für eine Beurteilung erforderlichen 
Fachinformationen zu gelangen (Zusammenstellung der erforderlichen 
Informationen) 

 Eine Beschreibung der geplanten Überwachungsmaßnahmen 
(Monitoring), um langfristig die tatsächlichen Auswirkungen des PAG’s auf 
die Umwelt zu prüfen. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass auf kommunaler Ebene der 
geforderten Überwachungspflicht durch die gesetzlich vorgeschriebene 
Überarbeitung PAG’s Genüge getan wird. Auf erkannte kritische Bereiche, die bei 
der nächsten Überprüfung / Überarbeitung der PAG’s insbesondere näher zu 
untersuchen sind, muss allerdings gesondert hingewiesen werden und falls nötig 
separate Überwachungsmaßnahmen erstellt und durchgeführt werden. 

 Eine allgemeinverständliche Zusammenfassung der gesamten 
Informationen des Umweltberichtes.  
Diese Bestimmung zielt darauf ab, dass sowohl im Hinblick auf das öffentliche 
Konsultationsverfahren als auch auf den Prozess der Entscheidungsfindung eine 
allgemeinverständliche Zusammenfassung der Prüfergebnisse erforderlich ist. Die 
Arbeitshilfe 5_SUP-Steckbrief wird zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt.  

3.3.1. KONSEQUENZEN BEI DER PROGNOSE ERHEBLICHER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Da in der SUP Planungsinhalte und keine konkreten Projekte geprüft werden, können 
sich durch den Abstraktionsgrad der Planungsinhalte große Unschärfen bezüglich der 
erwartbaren Prüfaussagen ergeben. Es ist weiterhin festzuhalten, dass die geprüften 
Pläne und Programme nur den Rahmen für Vorhabenstypen bieten. Ob und 
welche Vorhaben dann aber wirklich umgesetzt werden sollen und welche 
tatsächlichen Umweltauswirkungen eintreten werden, entzieht sich in sehr vielen 
Fällen dem Kenntnisstand der zur Prüfung eingesetzten Experten. Eindeutige und 
vom Vorhabenstyp generell zu erwartende Umweltauswirkungen können frühzeitig 
ein planerisches Gegensteuern bewirken und zu eindeutigen Stellungnahmen und 
Inhalten im Umweltbericht führen.  

Problematisch sind im Rahmen der SUP jedoch jene Planungsinhalte, die mögliche, 
aber nicht zwingend ableitbare Umweltauswirkungen nach sich ziehen können. In 
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diesen Fällen entscheidet sich erst auf der Projektebene (PAP), ob die 
Planumsetzung ohne erhebliche Umweltauswirkung möglich ist.  

Ein höherer Detaillierungsgrad der Umweltprüfung kann dieses Problem nicht lösen 
und würde zu unzulässigen Scheingenauigkeiten führen, die für den Beschluss eines 
PAG nicht in jedem Fall hilfreich ist. 

In der Umsetzungsphase von Plänen und Programmen sind daher folgende 
Szenarien möglich: 

• Ergebnis der SUP: Es sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten  

 die Planumsetzung kann jederzeit erfolgen; 

• Ergebnis der SUP: es sind bei der Planumsetzung erhebliche negative 
Umweltauswirkungen möglich; 

a) es werden in der Planungsphase Varianten gesucht und umgesetzt; der 
ursprüngliche Planungsinhalt mit den prognostizierten erheblichen 
Umweltauswirkungen wird nicht weiterverfolgt und scheiden aus;  

 das Ziel der Richtlinie hinsichtlich der Vermeidung von negativen 
Umweltauswirkungen wurde erreicht. 

b) es erfolgt aufgrund der erwartbaren negativen Umweltauswirkungen keine 
Beschlussfassung und Planumsetzung durch die Gemeinde, da die 
aufsichtsbehördliche Genehmigung offenkundig nicht erzielbar ist;  

 das Ziel der Richtlinie hinsichtlich der Vermeidung von negativen 
Umweltauswirkungen wurde erreicht. 

c) es wird trotz prognostizierter erheblicher Umweltauswirkungen ein Beschluss 
zur Planumsetzung gefasst: 
c1) Die Planumsetzung erfolgt in der Form, dass nicht der gesamte Rahmen 
der Möglichkeiten ausgeschöpft wird (z.B. Industriegebietswidmung: es werden 
keine UVP-pflichtigen Großprojekte realisiert, sondern lediglich kleinere Betriebe, 
die sich in den Genehmigungsverfahren als nicht umweltbelastend erweisen, und 
bei denen keine Kumulationswirkungen auftreten)  

 das Ziel der Richtlinie hinsichtlich der Vermeidung von negativen 
Umweltauswirkungen wurde erreicht. 

c2) Im Rahmen der Planumsetzung soll tatsächlich ein potenziell 
umweltbelastendes Großprojekt realisiert werden, oder es sind unter dem 
Schwellenwert des UVP – Gesetzes aufgrund von Kumulationswirkungen 
erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten; es wird die Durchführung einer UVP 
erforderlich: wird nun im Rahmen der UVP anhand der dann vorliegenden 
konkreten Projektunterlagen nachgewiesen, dass durch das Vorhaben tatsächlich 
die in der SUP als möglich erachteten negativen Umweltauswirkungen eintreten 
werden besteht ein starkes Risiko dass dem Projekt die Genehmigung durch die 
zuständigen staatlichen Behörden verweigert wird.  

 das Ziel der Richtlinie hinsichtlich der Vermeidung von negativen 
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Umweltauswirkungen wurde ebenfalls erreicht. 

c3) Im Rahmen der Planumsetzung soll tatsächlich ein potenziell 
umweltbelastendes Großprojekt realisiert werden, oder es sind unter dem 
Schwellenwert des UVP – Gesetzes aufgrund von Kumulationswirkungen 
erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten; es wird die Durchführung einer UVP 
erforderlich: wird im Rahmen der UVP anhand der nunmehr konkreten 
Projektunterlagen nachgewiesen, dass die für möglich erachteten negativen 
Umweltauswirkungen aufgrund spezifischer Eigenarten des Projektes nicht 
eintreten werden, oder mit Hilfe spezifischer Auflagen diese negativen 
Auswirkungen vermieden oder verringert werden können, dann wird dieses 
Projekt genehmigungsfähig. 

 auch in diesem Fall wurde das Ziel der Richtlinie hinsichtlich der Vermeidung 
von negativen Umweltauswirkungen erreicht. 

 
Die Gemeinde ist in jedem Fall ihrer Entscheidung verpflichtet, sich mit den 
Ergebnissen der SUP im Rahmen ihrer Beschlussfassung auseinanderzusetzen und 
die Gründe für ihre Entscheidung für das noch notwendige aufsichtsbehördliche 
Genehmigungsverfahren offen zu legen.  

Sollte die Gemeinde klare Indizien haben, dass die im Rahmen der SUP als möglich 
oder wahrscheinlich angesehenen erheblichen Umweltauswirkungen im Rahmen der 
Plan / Programmumsetzung voraussichtlich nicht eintreten werden (z.B. aufgrund 
von Informationen über spezifische Projektumsetzungsmöglichkeiten oder 
Möglichkeiten für Ersatz- / Kompensations- / Vermeidungsstrategien), so kann dieser 
Beschluss im Wissen um das Umsetzungsrisiko auf der konkreten Verfahrensebene 
erfolgen, muss aber entsprechend begründet werden.  

Unabhängig von den Ergebnissen der SUP obliegt es somit den nachgeschalteten 
Genehmigungsverfahren, insbesondere der Umweltverträglichkeitsprüfung, auf der 
Ebene konkreter Projekte auch die konkreten Umweltauswirkungen zu überprüfen. 

Die Ergebnisse der SUP sind in jedem Fall als eindeutige Warnung eines 
Umweltrisikos mit der Möglichkeit zu verstehen, dass bei Umsetzung des PAG 
(gegen die Empfehlung der SUP) ein Projekt in den nachfolgenden Verfahren, 
insbesondere der UVP oder der FFH-Verträglichkeitsprüfung, nicht genehmigt wird. 
Ebenso ist es aber auch möglich, dass sich ein Projekt aufgrund seiner spezifischen 
Konzeption oder aufgrund spezifischer Umweltauflagen im Rahmen der UVP als 
umweltverträglich erweist. Trotz des ursprünglich begründeten Verdachtes im 
Rahmen der SUP auf das mögliche Eintreten erheblicher Umweltauswirkungen kann 
demnach bei Vorliegen plausibler Erwägungen eine positive Beschlussfassung nicht 
ausgeschlossen werden.  
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4. SUP-PROZESS IM FALLE DER BETROFFENHEIT EINES 

NATURSCHUTZGEBIETES 

Ist ein nationales oder internationales Naturschutzgebiet direkt betroffen, das heißt 
werden in diesem Gebiet zum Beispiel neue Zonen vorgesehen, so ist die 
Umwelterheblichkeit gegeben und deshalb ein Umweltbericht anzufertigen. 

Ist ein Naturschutzgebiet indirekt betroffen, das heißt werden zum Beispiel Zonen in 
der Umgebung des Gebietes ausgewiesen welche eine Auswirkung auf das 
Naturschutzgebiet haben könnten, so gelten verschärfte Prüfkriterien, wobei ein 
Prüfanlass bereits dann gegeben ist, wenn grundsätzliche Auswirkungen auf das 
Schutzgebiet, ob national oder international möglich sind. Die Frage der Erheblichkeit 
der Auswirkungen ist dabei immer auf das jeweilige Erhaltungsziel des 
Schutzgebietes abzustellen: Erheblich sind Auswirkungen somit dann, wenn das 
Erhaltungsziel des Schutzgebietes beeinträchtigt wird. Die Konsequenz bei der 
Feststellung möglicher Auswirkungen in Naturschutzgebieten ist, dass in diesen 
Fällen zusätzlich zur SUP immer auch eine UVP gemäß Artikel 12 des 
Naturschutzgesetzes respektiv eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt 
werden muss. Der Unterschied zwischen einer SUP und einer FFH-
Verträglichkeitsprüfung ist folgender: 

• In der SUP sind mögliche Umweltauswirkungen zu identifizieren, zu beschreiben 
und zu bewerten, wobei die Fragestellungen so weit / so tief zu bearbeiten sind, 
dass alle relevanten Umweltaspekte bei der Ausarbeitung des PAG’s 
berücksichtigt werden können. Das Ziel ist, generelle Umweltprobleme, 
insbesondere aber die Möglichkeit von Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele in 
Natura 2000 – Gebieten frühzeitig zu erkennen, und sowohl im Rahmen des 
Planungsprozesses als auch bei der Beschlussfassung durch den Gemeinderat 
auf Basis einer Vermeidungsstrategie zu verhindern. 

• In der Verträglichkeitsprüfung (UVP und FFH) geht es darum, die 
Verträglichkeit von Planungsmaßnahmen (in Projektprüfungsverfahren von 
Projekten) mit den für diese Schutzgebiete verordneten Erhaltungszielen zu 
überprüfen. Somit ist diese nicht nur ein Prüfinstrument zur Abschätzung und 
präventiven Vermeidung von Umweltfolgen, sondern ein klares 
Prognoseinstrument bezüglich der Auswirkungen von Plänen oder Projekten auf 
das Erhaltungsziel des Schutzgebietes. Die dabei geforderte Aussageschärfe ist 
erforderlich, um im Rahmen dieses Verfahrens entsprechende Auflagen zur 
Vermeidung der erkannten Beeinträchtigungen aussprechen zu können. 

Unter Bezugnahme auf die EU Richtlinie, die sich ausdrücklich für die Vermeidung 
von Mehrfachprüfungen ausgesprochen hat, ist eine Verfahrenskombination bei 
diesen beiden Prüfinstrumenten anzustreben. 

Bei einer möglichen Betroffenheit eines Naturschutzgebietes gibt es nun folgende 
Möglichkeiten an einzelnen Prüfungs- / Bearbeitungsschritten:  
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• Es gibt (z.B. aus räumlichen Gründen) keine Auswirkungen auf ein 
Naturschutzgebiet 

 Weiterführung der jeweiligen Verfahren wie bisher. 

• Es gibt möglicherweise Auswirkungen auf ein Naturschutzgebiet:  

 es muss im Rahmen des Umweltberichtes geklärt werden, ob tatsächlich 
Auswirkungen zu erwarten sind, bzw. ob diese Auswirkungen erheblich im Sinne 
des nationalen Naturschutzgesetzes respektiv der FFH- Richtlinie und der 
Vogelschutzrichtlinie sind (Beeinträchtigung des Erhaltungsziels des betroffenen 
Schutzgebietes). 

• Es zeigt sich im Rahmen der SUP oder bereits im Vorfeld, dass ein Plan 
voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf ein Naturschutzgebiet haben wird: 

 es besteht einerseits im Rahmen des Umweltberichtes das Erfordernis der 
Alternativenprüfung (Definition und Prüfung möglicher Alternativen und 
Ausgleichsmaßnahmen, bei denen sichergestellt ist dass keine Auswirkungen auf 
Naturschutzgebiete zu erwarten sind). 

• Wenn ein Naturschutzgebiet betroffen ist, so besteht zusätzlich die 
Notwendigkeit zur Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung (UVP / FFH) 
für den jeweiligen Plan auf Projektebene (PAP).  

Vorgangsweise bei der Feststellung möglicher Auswirkungen 

• Es ist das Erhaltungsziel des Schutzgebietes zu beschreiben 

• Es sind die einzelnen Plan / Projektelemente zu beschreiben, die (entweder 
einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten) 
Auswirkungen auf das Naturschutzgebiet haben könnten. 

• Es ist die Fragestellung zu klären, ob es noch andere Projekte/Pläne gibt, die 
zusammen mit dem zu prüfenden Projekt/Plan das Gebiet beeinträchtigen 
könnten. 

• Es sind alle voraussichtlichen direkten, indirekten oder sekundären Auswirkungen 
des Plans (entweder einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und 
Projekten) auf das Naturschutzgebiet aufgrund  

 des Umfangs und der Größenordnung 

 der Flächeninanspruchnahme 

 des Abstands zum Naturschutzgebiet oder zu wichtigen Gebietsmerkmalen 

zu beschreiben und zu bewerten. 

Wenn sich im Rahmen der SUP herausstellt, dass (z.B. aufgrund der Geringfügigkeit 
des Anlassfalles) entweder keine oder keinesfalls erhebliche Auswirkungen zu 
erwarten sind, die das Erhaltungsziel des Naturschutzgebietes beeinträchtigen 
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können, ist dieser Umstand im Umweltbericht auszuweisen, und das Prüfverfahren zu 
beenden. Stellt sich heraus, dass erhebliche Auswirkungen nicht auszuschließen 
sind, müssen weiterführende Prüfschritte gesetzt werden. 

Vorgangsweise bei der Feststellung möglicher erheblicher Auswirkungen 

Wenn sich im Rahmen der Erarbeitung eines Planes oder Programmes zeigt, dass 
durch einzelne Planungsinhalte erhebliche Auswirkungen auf das Erhaltungsziel des 
Naturschutzgebietes möglich sind, ist es zusätzlich zu den oben angeführten 
Prüfschritten erforderlich, die als erheblich vermuteten Auswirkungen detaillierter 
abzuklären. Dabei muss die Untersuchungstiefe und Betrachtungsschärfe 
anlassbezogen soweit gesteigert werden, bis eine Stabilität der Aussage 
gewährleistet werden kann. Detailuntersuchungen bleiben der FFH-
Verträglichkeitsprüfung / UVP vorbehalten, und sind in der SUP deswegen nicht 
erforderlich, da bereits lange vor dieser Detailschärfe die grundsätzliche Frage der 
Erheblichkeit so weit geklärt sein muss, dass sie als Entscheidungsgrundlage für 
planerische Prozesse und Entscheidungsfindungen dienen kann. 

Erforderlich sind: 

Beschreibung der voraussichtlichen Veränderungen in dem Gebiet hinsichtlich: 

• Eingriffe und Störungen in prioritäre Lebensräume 

• der Fragmentierung/ Verkleinerung der Habitatflächen geschützter Arten 

• der Fragmentierung/ Verkleinerung von Lebensräumen,  

• einer Veränderung der Schlüsselindikatoren für die Schutzwürdigkeit (z. B. 
Wasserqualität usw.) jeweils unter Berücksichtigung der durch das PAG/die 
punktuelle Änderung des PAG ermöglichten / ausgelösten Eingriffstypen und -
möglichkeiten. 

Beschreibung voraussichtlicher Auswirkungen auf das Naturschutzgebiet als Ganzes 
im Hinblick auf: 

• die betroffenen und durch die FFH- Richtlinie / die nationale Gesetzgebung 
geschützten Lebensraumtypen 

• die betroffenen und durch die nationale Gesetzgebung / FFH- sowie Vogelschutz- 
Richtlinie geschützten Arten 

• Offenlegung von Unsicherheiten und Datenlücken 

Darstellung der Ergebnisse: 

• Wenn sich aufgrund der Prüfung ergeben hat, dass keine erheblichen 
Auswirkungen auf das Erhaltungsziel zu erwarten sind, ist dies im Umweltbericht 
zu vermerken, und das Planerstellungsverfahren kann wie üblich abgeschlossen 
werden. Die sonstigen möglichen Auswirkungen haben zwar keine weiteren 
Konsequenzen für das Planerstellungsverfahren, werden aber in den noch 
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ausstehenden Genehmigungsverfahren bei Umsetzung der Planinhalte (vor allem 
nach dem Naturschutzgesetz und Wasserrechtsgesetz) zu berücksichtigen sein. 

• Wenn sich aufgrund der Prüfung ergeben hat, dass erhebliche Auswirkungen zu 
erwarten sind, ist die Suche nach Alternativen und Möglichkeiten zur Verhinderung 
oder Verringerung derartiger Auswirkungen erforderlich. Dabei ist es weiter 
notwendig, auch die Alternativen nach den gleichen Prüfungsschritten zu 
beurteilen, wenn diese ebenfalls das Schutzgebiet betreffen; anderenfalls kann 
das Problem bei der Wahl einer räumlichen Alternative als gelöst betrachtet 
werden. 

Für den Umweltbericht sind die oben jeweils genannten Prüfinhalte und 
Aussagen in leicht lesbarer Form aufzubereiten. Die Arbeitshilfe 
7_Natura_Steckbrief wird zu diesem Zweck bereitgestellt.





 

 

ANHANG A 
RUNDSCHREIBEN DER INNEN- UND UMWELTMINISTER 









 

 

ANHANG B 
GLOSSAR 





 

 

GLOSSAR 

Erhebliche Umweltauswirkungen definiert durch Artikel 3 – „Critères déterminant 
les incidences sur l’environnement“ des SUP-Gesetzes 

FFH-Richtlinie Fauna–Flora–Habitat Richtlinie 92/43/ EWG und die Richtlinie 
79/409/CEE über die Erhaltung wildlebender Vogelarten des 
europäischen Parlamentes und des Rates 

FFH-Verträglichkeitsprüfung Vertäglichkeitsstudie mit folgender gesetzlicher 
Basis: Artikel 12 des Naturschutzgesetzes. Sie wird anhand des 
Guide de conseils méthodologiques de l’article 6, paragraphes 3 
et 4, de la directive „habitats“ 92/42/CEE erstellt.  

MDDI Ministère du Développement durable et des Infrastructures 

Naturschutzgebiet Der Sammelbegriff Naturschutzgebiet beinhaltet sowohl national 
ausgewiesene Naturschutzgebiete als auch internationale 
Schutzgebiete (Ramsar, Natura 2000 Habitat- und 
Vogelschutzgebiete ) 

Naturschutzgesetz Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles 

PAG-Gesetz Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant l’aménagement 
communal et le développement urbain 

PAG  Plan d’aménagement général 

PAP  Plan d’aménagement particulier 

SUP  Strategische Umweltprüfung 

SUP-Gesetz Loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement 

SUP-Richtlinie Richtlinie 2001/42/EG des europäischen Parlamentes und des 
Rates 

UEP  Umwelterheblichlichkeitsprüfung  

Umweltabteilung Département de l’environnement du Ministère du 
Développement durable et des Infrastructures 

UVP  Umweltverträglichkeitsprüfungen mit folgender gesetzlicher 
Basis: 
Artikel 12 der Naturschutzgesetzes, 
Loi du 29 mai 2009 portant transposition en droit 
luxembourgeois en matière d’infrastructures de transport de la 
directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la 
directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement, 
Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. 
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Arbeitsschritte Arbeitsinhalte Zuständigkeit Artikel im 
SUP-Gesetz

Kapitel im 
Leitfaden Arbeitshilfe

Kapitel 3.1
Naturschutzgebiet: 
Kapitel 4

Arbeitshilfen für die Gemeindetechniker 

Gemeinde Kapitel 3.2 Tabelle : 1_Wirkungsmatrix

Tabelle: 2_Fragen_ zur_Wirkungsmatrix
Tabelle: 3_Erheblichkeitsmatrix

Tabelle: 4_Naturschutzgebiet

Klärung der relevanten Umweltaspekte,
Festlegung des Untersuchungsrahmens 

Gemeinde durch 
Beauftragung eines 
akkreditierten Büros

Art.3
Art.6 (3) Arbeitshilfen für die akkreditierten Büros 

Tabelle: 5_Umweltbericht_Steckbrief 

Tabelle: 6_Naturschutz_Maßnahmenkatalog

Überprüfung der jeweiligen 
Planungsinhalte auf ihr spezifisches 
Umweltrisiko 

Tabelle. 7_Naturschutz_Steckbrief

Erarbeitung des Umweltberichtes Art.5
 Art.6 (1)

Vote provisoire Beschlussfassung durch die Gemeinde Gemeinde Art.9

Stellungnahme des 
Ministers für nachhaltige 

Entwicklung
"Arrêté PAG"

Publikation des Umweltberichtes in der 
Gemeinde zur öffentlichen Einsicht  Art.2 (7)

Übermittlung des Umweltberichtes an die 
betroffenen Ministerien Art.7

Art.8

Abwägung der privaten Einwände und des 
Bescheides des Innenministers bzw. des 
Ministers für Nachhaltigkeit 

Art.9

Beschlussfassung durch die Gemeinde Art.10
Bekanntgabe der Entscheidung

Monitoring Gemeinde

Überprüfung der tatsächlichen 
Auswirkungen der Neufassung des PAG 
auf die Umwelt Art. 11

Erstellung
des Umweltberichtes

Die Neufassung eines PAG ist gemäss 
dem SUP-Gesetz immer umweltrelevant

Aufgrund einer 
obligatorischen 

Stellungnahme der 
betroffenen Minister

Wird festgestellt, dass keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind, bzw nach Art 2 (2a) keine Möglichkeit zur Implantation von Strukturen 
welche unter die Bestimmungen von Anhang I und II der Richtlinie 80/337/CEE fallen und nach Art 2 (2b) kein nationales oder internationales 
Naturschutzgebiet beeinträchtigt wird kann die PAG-Prozedur normal weitergeführt werden. Der SUP-Prozess ist abgeschlossen. Ein diesbezüglicher 
Bericht muss gemäss Artikel 2(7) der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. 

Umwelt-
relevanz Gemeinde Art.2 (2a)

Art.2 (2b)

Umwelt-
erheblichkeitsprüfung

Prüfung  der Umweltauswirkungen des 
neuverfassten PAG's bzw. der geplanten 
Änderung des PAG's  

Art.2 (3)
Art.2 (4)

Aufgrund einer 
fakultativen 

Stellungnahme des 
Ministers für nachhaltige 

Entwicklung

Naturschutzgebiet: 
Kapitel 4

Vote définitif

Gemeinde

Gemeinde

Konsultationsverfahren 

Kapitel 3.3

Naturschutzgebiet: 
Kapitel 4

Kapitel 2.4



1 Wirkungsmatrix für unbebaute Flächen

 

Gesundheit u. Wohlbefinden

Wohnen
Erholen
Land- und Forstwirtschaft
Mobilität
Tiere
Pflanzen
Lebensräume
national (Art.17) und EU 
geschützte Lebensräume

national und EU geschützte 
Tiere und Pflanzen
europäische/ nationale/ 
internationale/kommunale 
Schutzgebiete

Schutzgut Boden Bodenqualität
Schutzgut Wasser Grundwasser

Oberflächenwasser
Überschwemmungsgebiete

Trinkwasserschutzgebiete
Schutzgut Klima und Luft Luft

Meso- und Mikroklima
Schutzgut Landschaft Landschaftsbild

Stadtbild / Ortsbild
Sachgüter
Kulturgüter

Sonstige

Erklärung zur Arbeitshilfe : Die vorliegende Arbeitshilfe dient dazu die Umweltauswirkungen zu prüfen wenn die auszuweisende Zone, beziehungweise noch nicht bebaute Zone  an die zone 
verte  angrenzt oder  in die zone verte  eingreift.  Die Abschätzung der Umweltauswirkung soll im Arbeitsblatt 3_Erheblichkeitsmatrix begründet werden. Weiterführende Erklärungen sind im Kapitel 
3.2 zu finden.

Benutzerhinweis: Auszufüllende Felder mit Hilfe der Auswahlliste ausfüllen und abschließend auf die Schaltfläche "Auswerten" klicken. 
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Wirkungen von / durch
Analyse der Erheblichkeit potenzieller 
Umweltauswirkungen auf die 
Schutzgüter 

Betrifft: <Gemeinde>; <Ortschaft>; <Flurname>;
<Katasternummer>;<Referenznummer>

Zeichenschlüssel
I - nicht betroffen

II - geringe Auswirkung
III - mittlere Auswirkung
IV - hohe Auswirkung



 2 Fragen zur Wirkungsmatrix
Die Fragen sollen helfen, abzuschätzen ob die unter dem Kapitel 3.2.1 angeführten Umweltziele erreicht 
werden. Die Fragen dienen als Hilfestellung zum Ausfüllen der 1_Wirkungsmatrix. 
 
Mensch – Bevölkerung und menschliche Gesundheit  
 
Ziel 01: Reduktion der Treibhausgasemissionen um 20% bis 2020( Basis 2005) 
Ziel 07: Verringerung der Lärmbelastung in der Gesamtbilanz  
Ziel 08: Verbesserung des Modal Split zwischen öffentlichem und Individualverkehr 
Ziel 06: Kein Überschreiten der Grenzwerte für Stickstoffdioxyde und Feinpartikel  
 
 
• Beeinflusst die Planung folgende Aufgabenbereiche oder Einrichtungen? 

o Brandschutz 
o  Polizei 
o  Schulen 
o Parkanlagen 
o Stromversorgung 
o Gasversorgung 
o Müllentsorgung 
o Erholungsmöglichkeiten? 

• Beeinflusst die Planung das Verkehrsaufkommen? 
o Fördert die Planung Autofahrten und Verkehrsstaus? 
o Führt die Planung zur Gefährdung der Verkehrssicherheit? 
o Vermindert die Planung den Gebrauch von öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus, 

Straßenbahn, Zug)? 
o Betrifft die Planung Fußgänger und Radfahrer? 

• Lärm und Immissionen 
o Führt die Planung zu höheren Lärmpegeln? 
o Werden Menschen durch die Planung hohen Lärmpegeln ausgesetzt? 
o Verursacht die Planung Gesundheitsrisiken? 
o Fördert die Planung den Einsatz von Pestiziden oder Herbiziden? 
o Erhöht die Planung die Brandgefahr? 

 
Tiere und Pflanzen, Lebensräume- Biologische Vielfalt, Fauna und Flora,  
 
Ziel 04 Stopp des Verlustes an biologischer Vielfalt 
Ziel 05 Bewahrung eines guten Erhaltungszustandes der zu schützenden Lebensräume und Arten 
der FFH und EU-Vogelschutzrichtlinie 
 
• Betrifft die Planung gefährdete oder seltene Arten? 
• Betrifft die Planung empfindliche Lebensräume (z. B. Feuchtgebiete ) bzw. geschützte Lebensräume  

nach Art.17? 
• Betrifft die Planung Struktures des Biotopverbundes oder Grünverbindungen bzw. Wander-, Flur- und 

Ausbreitungslinien für bestimmte Tierarten? 
• Reduziert die Planung die lokale Biodiversität? 
 
Boden 
 
Ziel 02 den nationalen Bodenverbrauch stabilisieren auf 1ha/Tag bis spätestens 2020 
 
• Wird die Bevölkerung durch die Planung geologischen Risken ausgesetzt bzw. zur Zerstörung 

seltener /besonderer Bodenbildungen? 
• Fördert die Planung Erosion?  
• Werden besonders hochwertige Böden (Landwirtschaft) umgewandelt? 
• Werden besonders nährstoffarme/karge Böden (Potenzial für Biodiversität) umgewandelt? 
 
 



 
• Führt die Planung zur Zerstörung geologischer Formationen oder der Struktur der Bodenschichten 
• Führt die Planung zur Akkumulation toxischer oder gefährlicher Substanzen im Boden?  
• Betrifft die Planung Böden, in denen Altlasten zu vermuten sind? 
• Führt die Planung zu unverträglichen benachbarten Landnutzungen? 
 
Wasser  
 
Ziel 03 Guter Zustand der Grund- und Oberflächengewässer bis 2015 
 
• Würde die Planung das Grundwasser beeinträchtigen? 
• Verursacht die Planung Änderungen bezüglich Versickerung, Entwässerung oder Abflussverhalten? 
• Führt die Planung zur Gefährdung von Menschen oder Sachgütern durch Überflutung? 
• Verursacht die Planung Müllablagerungen in Wasserläufen? 
• Führt die Planung zur Reduktion oder zur Kontamination der Trinkwasserversorgung? 
• Betrifft die Planung Trinkwasserschutzgebiete? 
• Betrifft die Planung Überschwemmungsgebiete? 
• Änderung von naturnahen Gewässerstrukturelementen? 
 
Klima/Luft 
 
Ziel 01: Reduktion der Treibhausgasemissionen um 20% bis 2020( Basis 2005) 
Ziel 06 : Kein Überschreiten der Grenzwerte für Stickstoffdioxide und Feinpartikel  
 
• Würde die Planung etablierte Luftqualitäts-Standards überschreiten? 
• Würden Menschen Luft-Schadstoffen ausgesetzt? 
• Würde die Planung unangenehme Gerüche verursachen? 
• Erhöht die Planung das Explosionsrisiko oder die Emission toxischer Stoffe? 
• Beeinflusst die Planung Frischluftschneisen und die Frischluft Entstehung? 
• Beeinflusst die Planung klimatische Ausgleichsfunktionen ? 
 
Landschaft 
 
Ziel 09: Kein weiterer Verlust hochwertiger Landschaften, Kultur oder Sachgüter 
 
• Betrifft die Planung nationale oder internationale Schutzgebiete? 
• Hat die Planung einen maßgeblichen Impakt auf das Landschaftsbild?  
• Beeinträchtigt die Planung land- und forstwirtschaftliche Aktivitäten? 
• Beeinträchtigt die Planung Landschaften mit besonderer Funktion nach dem PS Paysage ? 
 
Sachwerte und kulturelles Erbe 
 
Ziel 09: Kein weiterer Verlust hochwertiger Landschaften, Kultur oder Sachgüter 
 
• Betrifft die Planung historische Werte oder Gebäude? 
• Betrifft die Planung archäologische Stätten? 
• Führt die Planung zu Veränderungen bestehender Sachwerte? 
 
Sonstige 
 
• Widerspricht die Planung existierenden nationalen, regionalen oder lokalen Umweltpolitiken? 
• Führt die Planung zur Trennung etablierter Gemeinschaften oder Siedlungen? 
• Führt die Planung zu zusätzlichem, ungewolltem Wachstum oder Entwicklungen, die nicht geplant 
und vorgesehen sind? 
• Widerspricht die Planung den Zielen den „Plans sectoriels“ oder anderen übergeordneten 
Planungen? 



 
Fragen um die kumulative Wirkung auf die Schutzgüter zu prüfen 
 
• Trägt die Planung zur kumulativen Verschlechterung einer wichtigen natürlichen Ressource bei? 
• Führt die Planung zur Ausbeutung natürlicher Ressourcen über deren Kapazitätsgrenzen? 
• Fördert die Planung eine übermäßige Ressourcennutzung? 
• Fördert die Planung eine übermäßige Flächennutzung? 
• Fördert die Planung kurzfristigen wirtschaftlichen Gewinn auf Kosten von langfristiger Produktivität? 
• Überschreitet die Planung die Kapazitätsgrenzen einer Ressource oder eines Ökosystems? 
• Führt die Planung zu exzessivem Überschreiten der Bevölkerungsprognosen? 
• Führt die Planung zu zusätzlichem, ungewolltem Wachstum oder Entwicklungen, die nicht geplant 

und vorgesehen sind? 



Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit 
des Menschen

Schutzgut Pflanzen, Tiere, 
biologische Vielfalt

Schutzgut Boden

Schutzgut Wasser

Schutzgut Klima und Luft

Schutzgut Landschaft

Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Sonstige

1) Eine Information über Art und Inhalt fehlender Unterlagen ist erforderlich.
2) Diese Aspekte sind im Umweltbericht zu behandeln.
3) Dieser Teilaspekt ist bei der Prüfung des PAP  im Detail zu klären.
4) Alle Gebiete sollen beschrieben werden mitsamt ihren Auswirkungen. Sind keine Auswirkungen zu erwarten, so soll auch dies kurz begründet werden. (+-2 Sätze)

 3 Erheblichkeitsmatrix zu den Schutzgüter

Auf Ebene des 
PAG 3) nicht 
geklärte Frage-
stellung

erhebliche 
Beeinträchtig
ung ja ²  / 
nein

Umweltauswirkungen
wegen 
fehlender 
Unterlagen 
nicht zu 
beurteilen1)

Beschreibung der  Auswirkungen sowie der  verwendeten Unterlagen / Datenquellen
(erhebliche und nicht erhebliche Auswirkungen) 4)

Betrifft: <Gemeinde>; <Ortschaft>; 
<Flurname>; 
<Katasternummer>,<Nummer Plan PAG>

Erklärung zur Arbeitshilfe : Die Erheblichkeitsmatrix dient dazu die zu erwartenden Auswirkungen, welche in 1_Wirkungsmatrix angegeben wurden, durch Anführung der benutzten Datenquellen zu belegen. 



Naturschutzgebiet, 
bezogen auf 
Gesamtgebiet

Lebensräume laut Anhang I der FFH-
Richtlinie 

•   Tiere und Pflanzen
Arten laut Anhang II der FFH-Richtlinie

•   Lebensräume
Arten laut Anhang IV der FFH-Richtlinie

•   Biologische Vielfalt Arten laut Anhang I der Vogelschutz– 
Richtlinie

•   Ökologische 
Dienstleistungen National Geschützte Biotope nach Art.17

Naturschutzgesetz

•   Landschaft
National geschützte Tiere und Pflanzen 

Schutzgebietsspezifische 
Landschaftselemente und Strukturen
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Betrifft: <Gemeinde>; <Ortschaft>; <Flurname>;
<Katasternummer>;<Referenznummer>

Zeichenschlüssel

II - geringe Auswirkung
III - mittlere Auswirkung

I - nicht betroffen

1) Es ist nachgewiesen, dass es keine Auswirkung auf das Naturschutzgebiet gibt : 
 Erstellen eines Berichtes, mit einer kurzen schriftlichen Begründung, welcher folgende Elemente beinhaltet :  
- Erhaltungsziele des Gebietes 
- Spezifische Eigenschaften, Grösse, Lage, Nähe der Zone zum Gebiet
- Angabe der Methodik zur Abschätzung der Auswirkung

2) Es gibt mindestens eine Auswirkung (Kategorie II-V) auf ein Naturschutzgebiet
 - Erstellen eines Umweltberichtes mit Hilfe der Arbeitshilfen 6 und 7

B) Bei  indirekter Betroffenheit eines Naturschutzgebietes ergeben sich folgende Möglichkeiten: 

A)  Bei direkter Betroffenheit eines Naturschutzgebietes ist immer ein Umweltbericht auszuarbeiten.

IV - hohe Auswirkung
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Analyse der Erheblichkeit potenzieller 
Umweltauswirkungen

 4 Wirkungsmatrix für Naturschutzgebiete
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V - sehr hohe Auswirkung

V
er

kl
ei

ne
ru

ng
/F

ra
gm

en
tie

ru
ng

 v
on

 
Le

be
ns

rä
um

en

S
on

st
ig

e 
E

ffe
kt

e 
(z

.B
. n

ic
ht

 
ei

nh
ei

m
is

ch
e 

A
rte

n)

A
nh

äu
fe

n 
vo

n 
A

us
w

irk
un

ge
n

 (K
um

ul
at

io
n)

Erklärung zur Arbeitshilfe : Diese Matrix dient gemäß Kapitel 4 der Feststellung der Erheblichkeit im Falle einer möglichen indirekten Betroffenheit eines Naturschutzgebietes; das heißt wenn die Fläche sich in der 
unmittelbaren Umgebung von Naturschutzgebieten befindet oder einen Einfuß auf das Gebiet haben könnte.

Benutzerhinweis: Auszufüllende Felder mit Hilfe der Auswahlliste ausfüllen und abschließend auf die Schaltfläche "Auswerten" klicken. 
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5 Steckbrief zur Abschätzung der 
Umweltauswirkungen
Bezeichnung
Betrifft: <Gemeinde>; <Ortschaft>; <Flurname>; 
<Katasternummer>;<Referenznummer>

Geplante Nutzung

Zeichenschlüssel

I - nicht betroffen
II - geringe Auswirkung
III - mittlere Auswirkung

IV - hohe Auswirkung
V - sehr hohe Auswirkung

Detailbewertung Schutzgüter und Landschaftsfunktionen

Umweltaus-
wirkungen

Erläuterung der wichtigsten Indikatoren und Auswirkungen

Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des Menschen

Schutzgut Pflanzen, Tiere,biologische Vielfalt

Schutzgut Boden

Schutzgut Wasser

Schutzgut Klima und Luft

Schutzgut Landschaft

Schutzgut Klima und Luft

Sonstige

Vermeidung und Minderung nachteiliger Umweltauswirkungen

Gesamtbewertung mit Vermeidungs- und 
Kompensationsmaßnahmen

Empfehlung zur weiteren Umsetzung des Standortes

 Bitte Luftbild mit klarer Abgrenzung der betroffenen Fläche und den "servitudes 
environnementales" einfügen

<Flächennutzung> 



Beschreibung der direkten oder indirekten 
Auswirkungen des Plans / Programms / 
der darin enthaltenen Elemente auf das 
Naturschutzgebiet

Bewertung dieser Auswirkungen unter 
besonderer Berücksichtigung des 
Erhaltungszieles des Gebietes

Wenn Auswirkungen als nicht erheblich 
für den Erhaltungszustand des Gebietes 
qualifiziert werden, Erläuterung der 
Gründe für diese Beurteilung und 
Fertigstellung des Berichts

Abklärung dieses Sachverhalts mit den 
Umweltstellen

 6 Maßnahmenkatalog bei einer möglichen Betroffenheit eines 
Naturschutzgebietes

Stufe 1.  Matrix zur Feststellung von geringfügigen Auswirkungen auf das Naturschutzgebiet

Stufen der Prüfung: 
 
1. Es besteht das Risiko  von geringfügigen Auswirkungen auf das Naturschutzgebiet.  

2. Es besteht das Risiko  von erheblichen Auswirkungen auf ein Naturschutzgebiet – Erfordernis 
der Alternativenprüfung 



Generelle Beschreibung der 
Erhaltungsziele und  Bestandssituation im 
betroffenen Naturschutzgebiet (bezogen 
auf die betroffenen Arten / 
Lebensgemeinschaften)

Beschreibung der Elemente des 
Projekts/Plans, die (einzeln oder in 
Zusammenwirkung mit anderen Projekten 
oder Plänen) das Gebiet erheblich 
beeinträchtigen könnten.

Beschreibung der voraussichtlichen 
Veränderungen in dem Gebiet aufgrund: 

•   der Verkleinerung der Habitatfläche

•  der Störung von Schlüsselarten

• der Fragmentierung von Lebensräumen 
oder Arten

•  der Verringerung der lokalen Artendichte

• einer Veränderung der 
Schlüsselindikatoren für die 
Schutzwürdigkeit  (z. B. Wasserqualität 
usw.)
Beschreibung der einzuführenden 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung, 
um die nachteiligen Auswirkungen auf das 
Gebiet als solches zu verhindern, zu 
begrenzen oder zu beseitigen.

Definition möglicher Alternativen
Beurteilung der Alternativen nach den 
gleichen Prüfungsschritten (Stufe  1-2)

Die Beschreibung der voraussichtlichen Veränderungen im Gebiet soll unter Berücksichtigung folgender Aspekte erfolgen:
       - Ressourcenverzehr
       - der Emissionen und Abfälle (Landentsorgung, Einbringen in die Gewässer und in die Luft)
       - der erforderlichen Erdarbeiten
       - des erforderlichen Transportverkehrs
       - der Dauer der Bau-, Betriebs- und Stilllegungsphase usw. 

Zusätzlich sollen die voraussichtlichen Auswirkungen auf das Naturschutzgebiet als Ganzes im Hinblick auf:
       - Art der Eingriffe in die Schlüsselbeziehungen, die charakteristisch für die Struktur und Funktion des Gebiets sind (z.B. 
         Wander- und Ausbreitungsachsen);
       - Bewertung der Eingriffe in die Schlüsselbeziehungen, die charakteristisch für die Struktur und Funktion des Gebiets sind.

Stufe 2: Es besteht das Risiko  von erheblichen Auswirkungen auf ein Naturschutzgebiet – Erfordernis der 
Alternativenprüfung



Textteil: 
<Gemeinde> <Referenznummer>
<Ortschaft>
<Flurname>

Thema Text
Derzeitige ausgewiesene Flächennutzung

Beabsichtigte Flächennutzung

Derzeitige Nutzung: (Weide, Wiese, Wald, 
Acker,  etc.)

Beschreibung / Begründung der Änderung  
(u.a. Bezugnahme auf andere relevante 
Pläne und Programme)

Generelle Beschreibung des derzeitigen 
Umweltzustands im betroffenen 
Naturschutzgebiet sowie dessen 
voraussichtliche Entwicklung bei 
Unterlassung der Änderung 1

Beschreibung der relevanten 
Umweltprobleme, die einen Bezug zu den 
prioritären Lebensräumen und geschützten 
Arten haben2

Beschreibung, wie die für das betroffene 
Schutzgebiet relevanten Ziele im 
Planungsprozess berücksichtigt wurden
Beschreibung der prioritären Lebensräume 
und geschützte Arten, die voraussichtlich 
beeinflusst / erheblich beeinflusst werden

Beschreibung der für die Erreichung der 
Erhaltungsziele wesentlichen 
Schlüsselindikatoren2 

Bewertung der voraussichtlichen 
Beeinflussung der prioritären Lebensräume, 
geschützten Arten  und Schlüsselindikatoren 
im Hinblick auf die Erhaltungsziele

Bei Feststellung erheblicher 
Umweltauswirkungen: Beschreibung von 
möglichen Alternativen, sowie deren 
Auswirkungen3

1) vor allem betreffend die Lebensräume und Arten, auf die sich das Schutzziel des Naturschutzgebietes bezieht
2) z.B. Vorflutverhältnisse und Grundwasserspiegellagen
3) auch für Alternativen sind die entsprechenden  Tabellen der Wirkungsmatrix zur Beurteilung heranzuziehen

Der Umweltbericht für Planänderungen, welche Auswirkungen in nationalen/europäischen Naturschutzgebieten provozieren, hat folgende 
Inhalte aufzuweisen:

7 Umweltbericht für Planänderungen in nationalen/europäischen Naturschutzgebieten

Kartenteil: 

• Auszug der betroffenen Zone einschließlich der benachbarten Parzellen 
• Übersichtslageplan über das Schutzgebiet 
• Übersichtskarte der Schutzgüter mit Ausweisung der 

o Geschützten / prioritären Lebensräume 
o Biotope  

• Darstellung der für das Naturschutzgebiet wesentlichen Strukturelementen 



Thema Text
Bei Feststellung erheblicher 
Umweltauswirkungen (mit oder ohne 
Alternativen): Beschreibung von 
Maßnahmen zur Verhinderung, 
Verringerung oder zum weitestmöglichen 
Ausgleich dieser Auswirkungen
Kurzbeschreibung positiver 
Umweltauswirkungen im Interesse der 
Rechtsgüterabwägung
Kurzdarstellung der Gründe für die Wahl der 
Alternativen (sofern möglich)
Beschreibung der erforderlichen 
Monitoringmaßnahmen für den Fall der 
Beschlussfassung
Kurzbeschreibung der Durchführung der 
Umweltprüfung einschließlich etwaiger 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung 
der erforderlichen Informationen (z.B. 
technische Lücken, fehlende Kenntnisse)

Eine allgemeinverständliche 
Zusammenfassung der oben angeführten 
Informationen



Erläuterung
I nicht betroffen - Belange des Schutzgutes sind nicht berührt oder 

werden nicht beeinträchtigt, 
-keine Korrelation zwischen Schutzgut und Wirkung

-           Geringe Auswirkungen sind vorhanden
-           Die Auswirkungen können innerhalb eines 
kurzen Zeitraumes durch Vermeidungs- und 
Kompensationsmaßnahmen reduziert werden
-           Deutliche Auswirkungen auf Schutzgüter sind 
vorhanden
-           Die Auswirkungen können innerhalb eines 
angemessenen Zeitraumes durch Vermeidungs- 
und Kompensationsmaßnahmen reduziert werden

-           Starke Auswirkungen auf Schutzgüter sind 
vorhanden
-           Die Auswirkungen können nicht vollständig 
oder nur innerhalb eines langen Zeitraumes durch 
Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 
reduziert werden
-          Eingriffe in / Auswirkungen auf Natura-2000 
Gebiete und bestehende oder geplante nationale 
Schutzgebiete
-           Sehr starke Auswirkungen auf Schutzgüter 
sind vorhanden
-           Die Auswirkungen sind nicht innerhalb eines 
angemessenen Zeitraumes kompensierbar

Umweltauswirkungen

II geringe 
Auswirkung

III mittlere 
Auswirkung

V sehr hohe 
Auswirkung
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IV hohe 
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